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Bundeskabinett: Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 

der AO und des EGAO 

Mit am 18.08.2021 veröffentlichtem Beschluss vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14, 

1 BvR 2422/17) hatte der Erste Senat des BVerfG entschieden, dass die Verzin-

sung von Steuernachforderungen und -erstattungen in § 233a i. V. m. § 238 

Abs. 1 Satz 1 AO verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzin-

sungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde 

gelegt wird. Im Ergebnis dürfe das bisherige Recht aber für Verzinsungszeiträu-

me bis einschließlich 2018 weiter angewendet werden (sog. Fortgeltungsanord-

nung).  

Für Verzinsungszeiträume ab 2019 sind die verfassungswidrigen Vorschriften 

hingegen unanwendbar. Dies betrifft damit auch die Verzinsung von Steuern für 

weit zurückliegende Veranlagungszeiträume. Gerichte und Verwaltungsbehörden 

dürfen die Norm im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr an-

wenden, laufende Verfahren sind auszusetzen. Insoweit hat das BVerfG den Ge-

setzgeber verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine Neuregelung zu treffen, die sich 

rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstreckt und alle 

noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte erfasst. 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundeskabinett nun am 30.03.2022 den Regie-

rungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und 

des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung beschlossen. Die Änderungen 

gegenüber dem Referentenentwurf (vgl. hierzu bereits TAX WEEKLY # 7/2022) 

halten sich in engen Grenzen und sind zumeist redaktioneller Natur. 

Im Kern soll mit dem Gesetz der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO für Verzin-

sungszeiträume ab dem 01.01.2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Monat (d.h. 

1,8 % pro Jahr) gesenkt und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben an-

gepasst werden (§ 238 Abs. 1a AO-E). Die Evaluierungsklausel (§ 238 Abs. 1c 

AO-E) wurde gegenüber dem Referentenentwurf modifiziert. Die Formulierung ist 

nun einerseits strenger („wenigstens“ alle drei Jahre), andererseits aber auch of-

fener, weil im Gesetzestext keine verbindlichen Vorgaben mehr für die Zinssatz-

anpassung nach einer Evaluation vorgesehen sind. Die erste Evaluierung erfolgt 

„spätestens“ zum 01.01.2026. 

Bei der rückwirkenden Neuberechnung der Zinsen wird dem Vertrauensschutz 

durch Anwendung des § 176 Abs. 1 Nr. 1 AO Rechnung getragen. Hierzu wurde 

in die Begründung des Regierungsentwurfs eine zusätzlich erläuternde Passage 

aufgenommen, die insbesondere auch Klarheit in Bezug auf den Umgang mit Er-

stattungszinsen betreffend Verzinsungszeiträume ab 2019 bringen sollte, die bis 

zur Veröffentlichung der Entscheidung des BVerfG (vorläufig) festgesetzt wurden. 

Dort heißt es nun:  

„§ 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO ist (…) bei Umsetzung der neuen Regelungen zum 

Zinssatz der Verzinsung nach § 233a AO mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

die Zinsen, die sich aufgrund der Neuberechnung der „offenen“ Zinsen ergeben, 

die vor Anwendung dieser Neuberechnung festgesetzten Zinsen nicht überstei-

gen dürfen. Sind bisher nur Erstattungszinsen festgesetzt worden, kann sich auf-
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grund der rückwirkenden Senkung des Zinssatzes deshalb keine Rückforderung 

ergeben. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Zinsfestsetzungen bei Inkrafttre-

ten der Neuregelungen endgültig und unanfechtbar festgesetzt waren oder nicht. 

Sind dagegen bisher nur Nachzahlungszinsen festgesetzt worden, sind diese im 

Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten auf Basis der Neuregelungen 

neu zu berechnen und damit herabzusetzen. In einem Mischfall (abwechselnd 

Nachzahlungs-und Erstattungszinsen oder umgekehrt) ist § 176 AO auf das Er-

gebnis der Neuberechnung anzuwenden. Bei der Nachholung einer nach § 165 

Abs. 1 Satz 4 AO ausgesetzten Zinsfestsetzung ist § 176 AO von vornherein 

nicht anzuwenden, da keine Änderung einer Zinsfestsetzung erfolgt, sondern 

erstmals Zinsen festgesetzt werden.“ 

Der Regierungsentwurf enthält nun auch eine besondere Übergangsregelung 

(Art. 97 § 15 Abs. 16 EGAO-E). Da nicht gewährleistet sei, dass die Neuregelung 

in § 238 Abs. 1a AO ab ihrem Inkrafttreten sofort technisch und organisatorisch 

umgesetzt werden könne, sollen Zinsfestsetzungen nach § 233a AO für Verzin-

sungszeiträume ab dem 01.01.2019 ab dem Inkrafttreten der Neuregelungen wei-

terhin „vorläufig“ ausgesetzt werden können, falls und wenn ja, solange die tech-

nischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Anwendung des neuen 

Rechts noch nicht vorliegen. Zu gegebener Zeit würden die ausgesetzten Zins-

festsetzungen nach § 233a AO dann aber nachgeholt, die noch offenen Zinsfest-

setzungen rückwirkend angepasst und alle neuen oder ausgesetzten Zinsfestset-

zungen nach neuem Recht durchgeführt oder nachgeholt. 

Über die Umsetzung der BVerfG-Entscheidung hinaus sind wie schon aus dem 

Referentenentwurf folgende weitere Regelungen zu erwähnen: 

 Die bisher nur im Verwaltungsweg getroffene Regelung über den Erlass von 

Nachzahlungszinsen bei vor Fälligkeit freiwillig geleisteten Zahlungen soll im 

Gesetz verankert und damit auch auf die von Kommunen verwaltete Gewer-

besteuer erstreckt werden (§ 233a Abs. 8 AO-E). 

 Außerdem sollen klarstellende und rechtsvereinfachende Änderungen der 

§§ 233, 233a und 239 AO vorgenommen werden. 

 In Bezug auf die Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestal-

tungen sollen § 138e Abs. 3 und § 138h Abs. 2 AO an die unionsrechtlichen 

Vorgaben der Amtshilferichtlinie angepasst werden. 

 

BMF: Weitere Verlängerung der Erklärungsfristen für den Besteuerungs-

zeitraum 2020 durch das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz 

Angesichts der weiterhin andauernden, durch die Corona-Pandemie verursach-

ten Ausnahmesituation sollen u.a. die Erklärungsfristen in beratenen Fällen 

(§ 149 Abs. 3 AO) sowie die zinsfreien Karenzzeiten (§ 233a Abs. 2 AO) für 2020 

durch das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz um weitere drei Monate verlängert 

werden. Nach der derzeitigen Planung soll die Zustimmung dafür im Bundesrat 

am 10.06.2022 gegeben werden, so dass die Verkündung des Gesetzes erst da-
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nach erfolgen kann. Die Maßgeblichen Vorschriften des Gesetzes sollen dann 

aber rückwirkend zu 31.05.2022 in Kraft treten. 

Im Vorgriff auf die gesetzliche Regelung haben die obersten Finanzbehörden 

von Bund und Ländern nun mit BMF-Schreiben vom 01.04.2022 verschiedene 

An-weisungen getroffen.  

So wird § 152 Abs. 2 AO (zwingender Verspätungszuschlag) nicht angewendet 

bei Abgabe der Steuererklärung nach Ablauf der insoweit geltenden Erklärungs-

fristen und bis zum Inkrafttreten des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes (ge-

meint ist hier sicherlich der Tag nach Gesetzesverkündung).  

Die Abgabe einer durch Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellten 

Steuer- oder Feststellungserklärung i. S. von § 149 Abs. 3 Hs. 1 AO für den Ver-

anlagungszeitraum 2020 nach Ablauf des 31.05.2022 und bis zum Inkrafttreten 

des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes gilt – vorbehaltlich einer Vorabanforde-

rung nach § 149 Abs. 4 AO – nicht als verspätet i. S. des § 152 Abs. 1 AO.“ 

BMF: Entwurf eines Schreibens zum „Steuerabzug nach § 50a EStG bei 

Softwareauftragsentwicklung“ 

Das BMF hat am 21.03.2022 den Entwurf eines Schreibens zum Steuerabzug 

nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG bei Softwareauftragsentwicklung veröffentlicht und 

den Verbänden damit die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 04.04.2022 

eingeräumt. Mit dem BMF-Entwurf reagiert die Finanzverwaltung auf die am 

07.06.2021 in Kraft getretene Änderung des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), im 

Zuge derer u.a. die §§ 32a und 41 UrhG in den Katalog der nicht auf Computer-

programme anzuwendenden Vorschriften aufgenommen wurden (§ 69a UrhG). 

Nach der BFH-Rechtsprechung standen diese Vorschriften grundsätzlich einem 

(nicht quellensteuerpflichtigen) Rechtekauf entgegen.  

Zwar werden nach § 69a UrhG in Bezug auf Computerprogramme die Vorschrif-

ten des § 32a UrhG zur weiteren Beteiligung des Urhebers (Nachvergütungsrecht 

des Urhebers) und des § 41 UrhG zur Möglichkeit des Rückrufs der Ausschließ-

lichkeit des Nutzungsrechts oder des Nutzungsrechts insgesamt im Falle einer 

fehlenden Ausübung des Nutzungsrechts durch den Berechtigten (Rückrufrecht 

bei Nichtausübung) nicht mehr angewendet. Nichtsdestotrotz bestehen die urhe-

berrechtlichen Besonderheiten im Verhältnis zu anderen Schutzrechten darüber 

hinaus weiter fort. Somit bleibt das Urheberrecht in Bezug auf Computerpro-

gramme als höchstpersönliches Recht weiterhin grundsätzlich nicht übertragbar 

und ist auch nicht auftrennbar, so dass sich bei der entgeltlichen Überlassung an 

Dritte zur Nutzung die Frage des Steuerabzugs nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG 

stellt.  

§ 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG erfasst nur Einkünfte im Zusammenhang mit Vergütun-

gen für die zeitlich begrenzte Überlassung der Nutzung des Rechts oder des 

Rechts auf Nutzung von Rechten. Davon abzugrenzen sind die Veräußerung von 

Nutzungsrechten beziehungsweise Fälle, in denen sich ein überlassenes Recht 

während der eingeräumten Nutzung wirtschaftlich vollständig verbraucht. Auch 
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wenn nach deutschem Recht ein Kauf von Urheberrechten an Computerpro-

grammen und eine daraus folgende endgültige Nutzungsüberlassung (weiterhin) 

ausgeschlossen ist, ist nach den Ausführungen des BMF-Entwurfs jedoch ein 

endgültiger wirtschaftlicher Übergang des Urheberrechts in Form eines sog. wirt-

schaftlichen Rechtekaufs (§ 30 Abs. 2 Nr. 1 AO) möglich, nämlich dann, wenn 

dem Urheber aufgrund der Einräumung umfassender, exklusiver, zeitlich und 

räumlich unbeschränkter sowie unwiderruflicher Nutzungs- und Verwertungsrech-

te an der Software keine wirtschaftlich werthaltige Position verbleibt. In dem 

BMF-Entwurf werden in Bezug auf Urheberrechte an Software die Abgrenzungs-

kriterien für einen solchen wirtschaftlichen Rechtekauf dargestellt, bei dessen 

Vorliegen dann eine weitere Verpflichtung zum Steuereinbehalt nach § 50a 

Abs. 1 Nr. 3 EStG ausgeschlossen ist.      

Der BMF-Entwurf enthält auch Ausführungen zu mehrstufigen Vertragsverhält-

nissen. Danach ist auf  jeder Stufe zu prüfen ist, ob ein wirtschaftlicher Rechte-

kauf vorliegt. Ist dies auf einer Stufe zu verneinen, scheidet für die nachfolgenden 

Stufen ein wirtschaftlicher Rechtekauf aus. Dies gilt selbst dann, wenn die Partei 

alle Rechte abtritt, die sie selbst empfangen hat.  

Relevanz hat der BMF-Entwurf für alle Unternehmen, die Software von ausländi-

schen Auftragnehmern programmieren lassen. Es ist geplant, das neue Schrei-

ben auf alle offenen Fälle anzuwenden, bei denen der Vertragsschluss eines Ver-

trags zur Softwareauftragsentwicklung nach dem 06.06.2021 stattgefunden hat. 

Die im BMF-Schreiben vom 27.10.2017 dargelegten Grundsätze zur beschränk-

ten Steuerpflicht werden nicht berührt. 

 

BMF: Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern 

Die Finanzverwaltung hatte bereits im Jahr 2021 auf die geänderte Rechtspre-

chung des BFH reagiert und die Kriterien für die umsatzsteuerrechtliche Behand-

lung von Aufsichtsratsmitgliedern neugefasst (vgl. TAX WEEKLY # 26/2021). Die 

Selbständigkeit der Tätigkeit des Aufsichtsratsmitglieds sei demnach ausgehend 

von der Vergütungsstruktur zu beurteilen. Besteht die Vergütung des Aufsichts-

ratsmitglieds sowohl aus festen als auch variablen Bestandteilen, ist es grund-

sätzlich selbständig tätig, wenn die variablen Bestandteile mindestens 10 % der 

gesamten Vergütung, einschließlich erhaltener Aufwandsentschädigungen, be-

tragen. 

Mit einem weiteren BMF-Schreiben vom 29.03.2022 werden die bisherigen Vor-

gaben u.a. in Bezug auf den Leistungszeitpunkt, insbesondere aber im Hinblick 

auf die Beurteilung sog. gemischter Aufsichtsratsvergütungen überarbeitet und 

präzisiert. 

Die Finanzverwaltung stellt hierzu klar, dass die allgemeine Tätigkeit des Auf-

sichtsratsmitglieds grundsätzlich mit Ablauf des Geschäftsjahres der kontrollier-

ten Gesellschaft als erbracht gelten soll, vgl. Abschn. 2.2 Abs. 3a Satz 8 UStAE. 

Nur sofern das Aufsichtsratsmitglied für die tatsächliche Teilnahme an einer Auf-

sichtsratssitzung Auslagenersatz und Sitzungsgelder erhalte, soll der Tag der je-
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weiligen Aufsichtsratssitzung als Leistungszeitpunkt anzusehen sein, vgl. Ab-

schn. 2.2 Abs. 3a Satz 9 UStAE n.F.  

Im weiteren sei für die Ermittlung der 10%-Grenze bei gemischten Vergütungen 

auf das Geschäftsjahr der kontrollierten Gesellschaft abzustellen, vgl. Abschn. 

2.2 Abs. 3a Satz 5 UStAE n.F., wobei die Prüfung der 10%-Grenze zu Beginn 

des Geschäftsjahres zu erfolgen habe, vgl. Abschn. 2.2 Abs. 3a Satz 11 UStAE 

n.F. 

Im Zuge der Beurteilung der 10%-Grenze seien sodann für alle nach den vorste-

henden Grundsätzen als ausgeführt geltenden Leistungen, die auf sie entfallen-

den fixen und variablen Vergütungsbestandteile – ohne Berücksichtigung von 

Reisekostenerstattungen – zu berücksichtigen, vgl. Abschn. 2.2 Abs. 3a Satz 7 

UStAE n.F.  

Im Hinblick auf die variablen Vergütungskomponenten für die tatsächliche Sit-

zungsteilnahme stellt die Finanzverwaltung klar, dass die Prüfung auf Basis aller 

(zu Beginn des Geschäftsjahres der kontrollierten Gesellschaften) geplanten Auf-

sichtsratssitzungen erfolgen soll, vgl. Abschn. 2.2 Abs. 3a Satz 10 UStAE n.F. 

Diesbezüglich soll es unbeachtlich sein, ob es im weiteren Verlauf tatsächlich zu 

einer Teilnahme des Aufsichtsratsmitglieds an diesen Sitzungen komme, so dass 

nachträgliche Änderungen die Gültigkeit und das Ergebnis der Prognose unbe-

rührt lassen sollen, vgl. Abschn. 2.2 Abs. 3 Satz 11 UStAE n.F.  

Diese Vorgaben sollen in allen offenen Fällen Anwendung finden. 

Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten sieht die Finanzverwaltung meh-

rere Nichtbeanstandungsregelungen vor: Für Geschäftsjahre der kontrollierten 

Gesellschaft die vor dem 01.01.2022 enden, soll es nicht beanstandet werden, 

wenn die Teilnahme an der Hauptversammlung als Leistungszeitpunkt für die all-

gemeine Tätigkeit des Aufsichtsratsmitglieds zu Grunde gelegt wird. Für Ge-

schäftsjahre der kontrollierten Gesellschaft, die vor dem 01.01.2022 begonnen 

haben, dürfe sich ein Aufsichtsratsmitglied auf die bisherigen Aussagen der Fi-

nanzverwaltung berufen, wonach die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied bzw. als 

Beirat als selbständig ausgeführt gelten sollte (vgl. Abschn. 2.2 Abs. 2 Satz bzw. 

Abs. 3 Satz 1 UStAE i.d.F. bis zum 07.07.2021). 

 

Die Finanzverwaltung hat die grundsätzlichen Unklarheiten zur Prüfung der 10%-

Grenze bei gemischten Vergütungen beseitigt. Auch die Bereinigung der diffusen 

Rechtslage im Hinblick auf die aus dem Jahre 1980 stammenden Aussagen der 

Finanzverwaltung zum Leistungszeitpunkt der Tätigkeit eines Aufsichtsratsmit-

glieds scheint grundsätzlich begrüßenswert. Letztlich verbleibt diesbezüglich aber 

die Frage, ob die Finanzverwaltung mit den Aussagen zum Leistungszeitpunkt 

bei variabel vergüteten Sitzungen tatsächlich von einer Art Teilleistung ausgehen 

will oder ob diese Differenzierung zur Leistungsausführung nicht lediglich auf die 

zeitliche Zuordnung der Leistungen für Zwecke der Ermittlung der 10%-Grenze 

abzielt. Sollten die Aussagen der Finanzverwaltung tatsächlich einen eigenstän-

digen Leistungszeitpunkt definieren, so müssten unternehmerisch tätige Auf-

sichtsratsmitglieder – sofern sie nicht ohnehin von der Ist-Versteuerung Ge-

brauch machen – die Leistung „Sitzungsteilnahme“ im entsprechenden Umsatz-



Seite 6 von 10 

# 11 
01.04.2022 

.04.2020

28.03.2014

steuer-Voranmeldungszeitraum der Sitzung erklären, auch wenn die entspre-

chenden Vergütungskomponenten hierfür erst zu einem späteren Zeitpunkt zu-

fließen. Daneben könnte eine solche Trennung zwischen der allgemeinen Tätig-

keit des Aufsichtsratsmitglieds und variabel vergüteten Sitzungen zukünftig auch 

in Fällen von Steuersatzwechseln zu weiteren Fragen führen.  

FG Niedersachsen: Verfassungswidrigkeit der Abgeltungsteuer – Vorlage 

an das BVerfG 

Der 7. Senat des Niedersächsischen Finanzgerichts hält die Vorschriften über die 

Abgeltungsteuer in § 32d Abs. 1 des EStG in Verbindung mit § 43 Abs. 5 EStG 

(Abgeltungsteuer) für mit dem Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des GG nicht 

vereinbar und hat sie dem Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 

18.03.2022 (7 K 120/21) zur Prüfung vorgelegt (vgl. Pressemitteilung vom 

31.03.2022). Die vollständige Entscheidung soll am 27.04.2022 veröffentlicht 

werden. 

Im Streitfall wehrte sich der Kläger gegen die Zurechnung bestimmter gewerbli-

cher Einkünfte und die Nichtberücksichtigung des Sparer-Freibetrages bei den 

Kapitaleinkünften. Insoweit folgte der zuständige 7. Senat noch der Auffassung 

des Klägers und hielt die Erhöhung des Gewinns für unzutreffend. Auch sei der 

Sparer-Freibetrag zu Unrecht nicht berücksichtigt worden. 

Die Klage hat dennoch (derzeit) keinen Erfolg, da die gegenüber dem Kläger 

festgesetzte Steuer auf die Kapitaleinkünfte nach rechtlicher Auffassung des 7. 

Senats zu niedrig ist. Der Senat gelangte zu der Überzeugung, dass die Anwen-

dung der Abgeltungsteuer, also der Ansatz des abgeltenden Steuersatzes i. H. 

von 25 %, auf die Kapitaleinkünfte zwar auf Grundlage der geltenden Gesetzes-

lage zutreffend erfolgt sei, die zugrunde liegenden Vorschriften aber gegen die in 

Art 3 Abs. 1 GG verankerte Vorgabe der Gleichbehandlung aller Einkunftsarten 

und einer gleichmäßigen Besteuerung nach der individuellen Leistungsfähigkeit 

verstoßen und daher verfassungswidrig seien. 

Die Abgeltungsteuer führe zu einer Ungleichbehandlung zwischen Beziehern pri-

vater Kapitaleinkünfte und den übrigen Steuerpflichtigen. Während die Bezieher 

von Kapitaleinkünften (nach § 32d Abs. 1 EStG in Verbindung mit § 43 Abs. 5 

EStG) mit einem Sondersteuersatz von 25 % abgeltend belastet werden, unter-

liegen die übrigen Steuerpflichtigen gemäß § 32a EStG einem Steuersatz von bis 

zu 45 %. 

Die in den Gesetzesmaterialien genannten Rechtfertigungsgründe genügten den 

verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht. Weitere Rechtfertigungsgründe sei-

en nicht ersichtlich. 

Die Abgeltungsteuer sei nicht zur Verwirklichung eines effektiven Steuervollzugs 

oder zur Beseitigung eines etwaigen strukturellen Vollzugsdefizits geeignet. Un-

abhängig von der Frage der grundsätzlichen Geeignetheit der Regelung sei die 

Erforderlichkeit zwischenzeitlich entfallen, da sich seit dem Inkrafttreten der Ab-

geltungsteuer die Möglichkeiten der Finanzverwaltung, im Ausland befindliches 

Vermögen zu ermitteln, stark verbessert hätten. 
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Die Abgeltungsteuer sei weder zur Standortförderung des deutschen Finanzplat-

zes geeignet noch führe sie zu einer wesentlichen Vereinfachung im Besteue-

rungsverfahren. 

Entsprechend der sich aus Art. 100 Abs. 1 GG ergebenden Verpflichtung hat der 

7. Senat das Klageverfahren daher ausgesetzt und holt die Entscheidung des 

BVerfG darüber ein, "ob § 32d Abs. 1 EStG in Verbindung mit § 43 Abs. 5 EStG 

in den in den Jahren 2013, 2015 und 2016 geltenden Fassungen insoweit mit 

Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar sind, als dass sie für Einkünfte aus privaten Kapitaler-

trägen einen Sondersteuersatz in Höhe von 25 % mit abgeltender Wirkung vor-

sehen". 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 28.03.2022 

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-56/21 24.03.2022 

Vorabentscheidungsersuchen – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 
137 – Möglichkeit, bei steuerfreien Umsätzen zur Steuerpflicht zu optieren – Voraussetzungen 
des Optionsrechts – Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten – Vom Sinn der Form – Folgen 
eines Verstoßes gegen Formvorschriften 

 

Alle am 31.03.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VII R 21/19 21.12.2021 Unterbrechung der Zahlungsverjährung durch eine BZSt-Online-Anfrage 

III R 24/20 15.12.2021 
Übertragung des Kinderfreibetrags bei in nichtehelicher Lebensgemeinschaft leben-
den Elternteilen 

X R 4/20 16.06.2021 
Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen im Anwendungsbereich des § 
23 HO - RhPf 

 

 

Alle am 31.03.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II B 49/21 17.01.2022 
Erbschaftsbesteuerung des Privatvermögens - Verstoß gegen das Sozialstaats-
prinzip und das Beihilfenrecht der Union? 

XI R 19/20 20.10.2021 
Versagung des Vorsteuerabzugs aus Altgoldlieferungen; Anforderungen an das 
"Wissenmüssen" des Steuerpflichtigen von einem fremden "Mehrwertsteuerbetrug" 

     

 

Alle bis zum 01.04.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV A 3 - S 
0261/20/10001 :016 

01.04.2022 
Weitere Verlängerung der Erklärungsfristen für den Besteuerungszeitraum 

2020 durch das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz 

III C 3 - S 
7329/19/10001 :004 

01.04.2022 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2022 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=256484&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3060569
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210054/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210055/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250037/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250035/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-04-01-weitere-verlaengerung-der-erklaerungsfristen-fuer-den-besteuerungszeitraum-2020-durch-das-vierte-corona-steuerhilfegesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-04-01-weitere-verlaengerung-der-erklaerungsfristen-fuer-den-besteuerungszeitraum-2020-durch-das-vierte-corona-steuerhilfegesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-04-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-04-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV C 2 - S 
1900/22/10045 :001 

31.03.2022 

Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine durch Vermietungs-

genossenschaften und Vermietungsvereine im Sinne des § 5 Absatz 1 

Nummer 10 Körperschaftsteuergesetz (KStG) 

IV C 1 - S 2283-
c/19/10012 :004 

31.03.2022 

Anrechnung von Quellensteuer, die auf Ausschüttungen von chinesischen 

Aktien erhoben wird, auf die deutsche Kapitalertragsteuer nach § 43a Ab-

satz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) 

III C 2 - S 
7100/20/10002 :001 

30.03.2022 Public-Private-Partnerships (PPP) im Bundesfernstraßenbau 

III C 2 - S 
7104/19/10001 :005 

29.03.2022 Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern 

IV A 3 - S 
0338/19/10006 :001 

28.03.2022 

Vorläufige Steuerfestsetzung im Hinblick auf anhängige Musterverfahren (§ 

165 Absatz 1 Satz 2 Abgabenordnung (AO)); Aussetzung der Steuerfest-

setzung nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO; Verfassungsmäßigkeit des Ab-

zugs einer zumutbaren Belastung bei der Berücksichtigung von Krankheits- 

und Pflegekosten als außergewöhnliche Belastungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2022-03-31-unterbringung-von-kriegsfluechtlingen-aus-der-ukraine-durch-vermietungsgenossenschaften-und-vermietungsvereine.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2022-03-31-unterbringung-von-kriegsfluechtlingen-aus-der-ukraine-durch-vermietungsgenossenschaften-und-vermietungsvereine.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/20220331-anrechnung-von-quellensteuer-die-auf-ausschuettungen-von-chinesischen-aktien-erhoben-wird-auf-die-deutsche-kapitalertragsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/20220331-anrechnung-von-quellensteuer-die-auf-ausschuettungen-von-chinesischen-aktien-erhoben-wird-auf-die-deutsche-kapitalertragsteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-03-30-public-private-partnerships-PPP-im-bundesfernstrassenbau.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-03-30-public-private-partnerships-PPP-im-bundesfernstrassenbau.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-03-29-unternehmereigenschaft-von-aufsichtsratsmitgliedern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-03-29-unternehmereigenschaft-von-aufsichtsratsmitgliedern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-03-28-vorlaeufige-steuerfestsetzung-im-hinblick-auf-anhaengige-musterverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-03-28-vorlaeufige-steuerfestsetzung-im-hinblick-auf-anhaengige-musterverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung 
und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


A. Problem und Ziel 


Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem am 18. August 2021 veröffentlich-
ten Beschluss vom 8. Juli 2021  1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 (BGBl. I 2021 S. 4303) 
die Vollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung (AO) dem Grunde nach als verfas-
sungsgemäß bestätigt. Gleichzeitig hat es aber ausgeführt, dass der Gesetzgeber den da-
bei angewendeten, festen Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO von 0,5 % je vollen 
Zinsmonat seit 2014 hätte anpassen müssen. 


Dieser Zinssatz darf zwar für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin 
angewandt werden (Fortgeltungsanordnung für Verzinsungszeiträume vor dem 1. Januar 
2019). Die Unvereinbarkeitserklärung hat für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 
aber zur Folge, dass Gerichte und Verwaltungsbehörden die Regelungen in §§ 233a und 
238 Absatz 1 AO insoweit nicht mehr anwenden dürfen, laufende Verfahren waren und sind 
auszusetzen (Anwendungsverbot für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019). 


Der Gesetzgeber muss bis Ende Juli 2022 für alle offenen Fälle eine rückwirkende verfas-
sungsgemäße Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach 
§ 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 treffen. 


Unabhängig davon sind einzelne Regelungen zur Mitteilungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen zeitnah an unionsrechtliche Vorgaben anzupassen. 


B. Lösung 


Der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO wird für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 
2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Monat (das heißt 1,8 % pro Jahr) gesenkt und damit an 
die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst. Die Angemessenheit dieses Zinssatzes 
ist mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume zu evaluieren, erstmals zum 1. Ja-
nuar 2026. Damit wird den Forderungen des BVerfG Rechnung getragen. Die Neuregelung 
gewährleistet Rechts- und Planungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 
und Finanzbehörden. Bei der rückwirkenden Neuberechnung der Zinsen wird dem Vertrau-
ensschutz durch Anwendung des § 176 Absatz 1 Nummer 1 AO Rechnung getragen. 


§ 138e Absatz 3 und § 138h Absatz 2 AO werden an die Vorgaben der der durch die Richt-
linie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 (ABl. L 139 vom 5.6.2018) geänderten 
Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie) angepasst. 


C. Alternativen 


Denkbar wäre auch eine Abschaffung der Vollverzinsung oder die Anordnung eines am 
Basiszinssatzsatz angelehnten, vollständig oder stufenweise flexiblen Zinssatzes für Zin-
sen nach § 233a AO; eine Evaluierungsklausel wäre dann entbehrlich. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Insgesamt 


Bund 


Länder 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


. 


. 


. 


2022 


 2 460 


 903 


 871 


2023 


 530 


 181 


 175 


Kassenjahr 


2024 


 705 


 239 


 235 


2025 


 800 


 271 


 262 


2026 


 800 


 273 


 260 


Gemeinden .  686  174  231  267  267 


1) Die volle Wirkung tritt erst nach dem Finanzplanungszeitraum ein und wird im Saldo mit 
rd.  0,8 Mrd. Euro p.a. beziffert. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürgern entsteht kein zusätzlicher jährlicher Zeitaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft ergibt sich ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rd. 7,94 Tsd. 
Euro. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


7,8 Tsd. Euro. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Das Regelungsvorhaben wird den jährlichen Aufwand der Verwaltung nicht verändern. Der 
einmalige Erfüllungsaufwand beträgt rund 8,080 Mio. Euro für die Länder. Dieser ist insbe-
sondere auf den Versand von Änderungsbescheiden zurückzuführen. Eine quantitative 
Schätzung der IT-Umstellungskosten der Kommunen war nicht möglich. Der IT-Umstel-
lungsaufwand der Kommunen dürfte allerdings den der Länder nicht übersteigen. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung 
und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 5. Oktober 
2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 138e Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 


„Eine Person mit einer Stimmrechtsbeteiligung von mehr als 50 Prozent gilt als 
Halter von 100 Prozent der Stimmrechte.“ 


b) In dem neuen Satz 8 wird die Angabe „Sätze 1 bis 6“ durch die Angabe „Sätze 1 
bis 7“ ersetzt. 


2. In § 138h Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2, 6, 
9 und 10“ durch die Wörter „§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 6, 9 und 10“ er-
setzt. 


3. In § 233 Satz 1 wird das Wort „gesetzlich“ durch die Wörter „durch Bundesrecht oder 
Recht der Europäischen Union“ ersetzt. 


4. § 233a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und fol-
gender Halbsatz angefügt: 


„hierbei sind Kapitalerträge nach § 32d Absatz 1 und § 43 Absatz 5 des Einkom-
mensteuergesetzes nicht zu berücksichtigen.“ 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Besteht der Erstattungsbetrag aus mehreren Teil-Leistungen, richtet sich der 
Zinsberechnungszeitraum jeweils nach dem Zeitpunkt der einzelnen Leistung; die 
Leistungen sind in chronologischer Reihenfolge zu berücksichtigen, beginnend mit 
der jüngsten Leistung.“ 


1) Artikel 1 Nummer 1 und 2 dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 3 Nummer 23 und Artikel 
8ab Absatz 2 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 (ABl. L 139 vom 
5.6.2018) geänderten Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie). 
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c) In Absatz 5 Satz 4 werden die Wörter „Absatz 3 Satz 3“ durch die Wörter „Absatz 3 
Satz 3 und 4“ ersetzt. 


d) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 


„(8) Zinsen auf einen Unterschiedsbetrag zuungunsten des Steuerpflichtigen 
(Nachzahlungszinsen) sind entweder nicht festzusetzen oder zu erlassen, soweit 
Zahlungen oder andere Leistungen auf eine später wirksam gewordene Steuer-
festsetzung erbracht wurden, die Finanzbehörde diese Leistungen angenommen 
und auf die festgesetzte und zu entrichtende Steuer angerechnet hat. Absatz 3 
Satz 4 ist hierbei entsprechend anzuwenden. Soweit Nachzahlungszinsen auf-
grund einer Aufhebung, Änderung oder Berichtigung der Steuerfestsetzung nach 
Absatz 5 Satz 3 zweiter Halbsatz entfallen, mindert sich der Zinsverzicht nach 
Satz 1 entsprechend. Die §§ 163 und 227 bleiben unberührt.“ 


5. Nach § 238 Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a bis 1c eingefügt: 


„(1a) In den Fällen des § 233a betragen die Zinsen abweichend von Absatz 1 Satz 1 
ab dem 1. Januar 2019 0,15 Prozent für jeden Monat, das heißt 1,8 Prozent für jedes 
Jahr. 


(1b) Sind für einen Zinslauf unterschiedliche Zinssätze maßgeblich, ist der Zinslauf 
in Teilverzinsungszeiträume aufzuteilen. Die Zinsen für die Teilverzinsungszeiträume 
sind jeweils tageweise zu berechnen. Hierbei wird jeder Kalendermonat unabhängig 
von der tatsächlichen Anzahl der Kalendertage mit 30 Zinstagen und jedes Kalender-
jahr mit 360 Tagen gerechnet. 


(1c) Die Angemessenheit des Zinssatzes nach Absatz 1a ist unter Berücksichti-
gung der Entwicklung des Basiszinssatzes nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
wenigstens alle drei Jahre zu evaluieren. Die erste Evaluierung erfolgt spätestens zum 
1. Januar 2026.“ 


6. § 239 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „ein Jahr“ durch die Wörter „zwei Jahre“ ersetzt. 


bb) In Satz 2 Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das Wort 
„und“ ersetzt und wird folgende Nummer 6 wird angefügt: 


„6. in allen anderen Fällen mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Zinslauf 
endet.“ 


b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


„(5) Die Festsetzung von Zinsen nach § 233a hat Bindungswirkung für Zins-
festsetzungen nach den §§ 234, 235, 236 oder 237, soweit auf diese Zinsen nach 
§ 233a festgesetzte Zinsen anzurechnen sind.“ 
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Artikel 2 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 15 werden die folgenden Absätze 13 bis 16 angefügt: 


„(13) § 233 und § 233a Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Satz 4 und Absatz 5 Satz 4 der 
Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
gelten in allen Fällen, in denen Zinsen nach dem … [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] festgesetzt werden. 


(14) § 233a Absatz 8, § 238 Absatz 1a bis 1c und § 239 Absatz 5 der Abgabenord-
nung in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind vorbe-
haltlich des § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung und des Absat-
zes 16 in allen am … [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] anhängigen Verfahren anzuwenden. Bei Anwendung des § 233a 
Absatz 5 Satz 3 zweiter Halbsatz der Abgabenordnung ist für die Minderung von Nach-
zahlungszinsen der Zinssatz maßgeblich, der bei der ursprünglichen Festsetzung der 
Nachzahlungszinsen zugrunde gelegt wurde. § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Ab-
gabenordnung ist dabei mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Zinsen, die sich auf-
grund der Neuberechnung bisher festgesetzter Zinsen nach den Sätzen 1 und 2 erge-
ben, die vor Anwendung der Neuberechnung festgesetzten Zinsen nicht übersteigen 
dürfen. 


(15) § 239 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] gilt in allen Fällen, in denen die Fest-
setzungsfrist am … [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] noch nicht abgelaufen ist. 


(16) § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Satz 4 sowie Absatz 2 sowie § 171 Ab-
satz 8 der Abgabenordnung sind auf nach dem … [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] erlassene Zinsfestsetzungen nach 
§ 233a der Abgabenordnung für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 entspre-
chend anzuwenden, solange die technischen und organisatorischen Voraussetzungen 
für die Anwendung des § 238 Absatz 1a der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: 
Datum des Tages nach dem Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] geltenden Fassung noch nicht vorliegen.“ 


2. Dem § 33 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) § 138e Absatz 3 Satz 6 bis 8 und § 138h Absatz 2 Satz 1 der Abgabenord-
nung in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind in al-
len bei Inkrafttreten dieser Vorschriften anhängigen Verfahren anzuwenden.“ 
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Artikel 3 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 







      


 


 


   


          
                  
            


           
                 


              
         


        


           
          


          
           


           
              


  


              
                 


          
              


           
           


               
           


               


            
          


           


         
          


        
              


  


             
              


         
         


            
         


           
             
            


            
           


          


- 7 -


Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem am 18. August 2021 veröffentlich-
ten Beschluss vom 8. Juli 2021  1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 (BGBl. I 2021, 4303) 
die Vollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung (AO) dem Grunde nach als verfas-
sungsgemäß bestätigt. Gleichzeitig hat es aber ausgeführt, dass der Gesetzgeber den da-
bei angewendeten, festen Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO von 0,5 % je vollem 
Zinsmonat jedenfalls seit 2014 hätte anpassen müssen. Der Zinssatz von 0,5 % darf aber 
für Verzinsungszeiträume bis 31. Dezember 2018 weiterhin angewandt werden (Fortgel-
tungsanordnung für Verzinsungszeiträume vor 1. Januar 2019). 


Die Unvereinbarkeitserklärung hat für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 aber zur 
Folge, dass Gerichte und Verwaltungsbehörden diese Normen insoweit nicht mehr anwen-
den dürfen, laufende Verwaltungs- und Gerichtsverfahren waren und sind auszusetzen (An-
wendungsverbot für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019). Der Gesetzgeber muss bis 
Ende Juli 2022 für alle offenen Fälle eine rückwirkende verfassungsgemäße Neuregelung 
des Zinssatzes für Zinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 
treffen. 


Zu diesem Zweck soll der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume 
ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Monat (das heißt 1,8 % pro Jahr) ge-
senkt und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst werden. Dieser Zins-
satz trägt dem Umstand Rechnung, dass die Verzinsung nach § 233a AO sowohl für Steu-
ernachforderungen als auch für Steuererstattungen gilt und dabei wie bisher derselbe Zins-
satz gelten soll. Als Eckwerte dieses Zinssatzes dienen auf Grundlage entsprechender Da-
ten der Deutschen Bundesbank auf der einen Seite die Habenzinsen (aktuell rund 0 % pro 
Jahr) und auf der anderen Seite Darlehenszinsen für Konsumentenkredite (aktuell zwischen 
rund 2,4 % pro Jahr  besichert  und 5,3% pro Jahr  unbesichert ). 


Die Angemessenheit des weiterhin festen Zinssatzes soll künftig mindestens alle drei Jahre 
mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume evaluiert werden, erstmals zum 1. Ja-
nuar 2026. Damit wird den Forderungen des BVerfG Rechnung getragen. 


Die Neuregelung gewährleistet Rechts- und Planungssicherheit für Bürger, Unternehmen 
und Finanzbehörden. Die Verständlichkeit von Zinsbescheiden würde bei sehr häufigen 
Zinssatzänderungen erheblich vermindert. Bei der rückwirkenden Neuberechnung der Zin-
sen wird dem Vertrauensschutz durch Anwendung des § 176 Absatz 1 Nummer 1 AO 
Rechnung getragen. 


Die Neuregelung des Zinssatzes für Zinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 
1. Januar 2019 gilt für alle Steuern, auf die die Vollverzinsung anzuwenden ist. Eine Aus-
nahme einzelner Steuern, insbesondere der Umsatzsteuer, aus dem Anwendungsbereich 
des § 233a AO ist dabei nicht vorgesehen. 


Für den Bereich der Umsatzsteuer ergibt sich aus der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) der unionsrechtliche Grundsatz, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, die unter Verstoß gegen das Unionsrecht erhobenen Steuerbeträge zuzüglich Zinsen 
zu erstatten (zuletzt EuGH-Urteil vom 23. April 2020, Sole-Mizo u.a., C-13/18 und C-126/18, 
Rn. 36). Zwar kommt es der innerstaatlichen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten zu, die 
Bedingungen für die Zahlung solcher Zinsen, insbesondere den Zinssatz und die Methode 
für die Berechnung der Zinsen (einfache Verzinsung oder Zahlung von Zinseszinsen) fest-
zulegen. Diese Bedingungen müssen insbesondere den Grundsätzen der Effektivität sowie 
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der steuerlichen Neutralität entsprechen. Der Effektivitätsgrundsatz verlangt, dass die nati-
onalen Vorschriften über die Berechnung der Zinsen nicht dazu führen, dass dem Steuer-
pflichtigen eine angemessene Entschädigung für die Einbußen, die er durch die Nichtver-
fügbarkeit der betreffenden Beträge erlitten hat, vorenthalten wird (EuGH, aaO, Rn. 43). 
Nach dem Grundsatz der steuerlichen Neutralität müssen die Modalitäten der Zahlung von 
Zinsen so festgelegt werden, dass die wirtschaftliche Belastung aufgrund der zu Unrecht 
einbehaltenen Steuerbeträge ausgeglichen werden kann (EuGH, aaO, Rn. 44). 


Ferner hat der EuGH bereits entschieden, dass eine Erstattung, die sich aus einer Berich-
tigung der Steuerbemessungsgrundlage nach Artikel 90 Absatz 1 der Richtlinie 
2006/112/EG vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 
ergibt, ebenso wie eine Erstattung eines Vorsteuerüberschusses nach Art. 183 dieser Richt-
linie zu verzinsen ist, wenn sie nicht innerhalb einer angemessenen Frist erfolgt (zuletzt 
EuGH-Urteil vom 12. Mai 2021, technorent International GmbH, C‑844/19). 


Schließlich verpflichtet Artikel 26 Absatz 1 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Feb-
ruar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 
2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitglied-
staat ansässige Steuerpflichtige die Mitgliedstaaten Zinsen auf den verspätet ausgezahlten 
Umsatzsteuerbetrag zu zahlen. 


Aus diesen unionsrechtlichen Vorgaben folgt für die Umsatzsteuer eine Verzinsungspflicht. 
Diese würde auch bestehen, wenn die Umsatzsteuer aus dem Anwendungsbereich des 
§ 233a AO ausgenommen würde. Dann müsste für die Umsatzsteuer eine eigenständige 
Verzinsungsregelung geschaffen werden, die aber auf Erstattungszinsen beschränkt 
bliebe. Dies wäre mit dem Grundsatz der Neutralität der Umsatzsteuer und dem Gebot einer 
gleichmäßigen Besteuerung aber nicht vereinbar. 


Die Entscheidung des BVerfG erstreckt sich ausdrücklich nicht auf andere Verzinsungstat-
bestände nach der Abgabenordnung zulasten der Steuerpflichtigen, namentlich auf Stun-
dungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen nach den §§ 234, 235 und 237 AO. Die 
Frage, ob auch für andere Zinsen nach der AO oder den Einzelsteuergesetzen als Nach-
zahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO sowie für Säumniszuschläge nach § 240 
AO eine Neuregelung des Zinssatzes erfolgen soll, soll nicht in diesem Gesetz beantwortet 
werden. Hierbei ist insbesondere zu bedenken, dass das BVerfG eine Erstreckung seiner 
zu §§ 233a und 238 AO ergangenen Entscheidung auf Stundungs-, Aussetzungs- und Hin-
terziehungszinsen bewusst unterlassen hat, weil „die Verwirklichung des Zinstatbestands 
und damit die Entstehung von Zinsen grundsätzlich auf einen Antrag der Steuerpflichtigen 
zurückzuführen ist oder  wie insbesondere im Fall der Hinterziehungszinsen - jedenfalls 
von ihnen bewusst in Kauf genommen wird. Steuerpflichtige haben daher - anders als bei 
der Vollverzinsung  grundsätzlich die Wahl, ob sie den Zinstatbestand verwirklichen und 
den in § 238 Absatz 1 Satz 1 AO geregelten Zinssatz hinnehmen oder ob sie die Steuer-
schuld tilgen und sich im Bedarfsfall die erforderlichen Geldmittel zur Begleichung der Steu-
erschuld anderweitig zu zinsgünstigeren Konditionen beschaffen“ (vgl. BVerfG, Beschluss 
vom 8. Juli 2021, 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17, Rn. 243). Zudem haben die Steuer-
pflichtigen die Möglichkeit, im Wege des Rechtsbehelfs gegen eine ihnen gegen ihren Wil-
len aufgedrängte Aussetzung der Vollziehung oder Stundung vorzugehen und so die nach-
teiligen Zinsfolgen zu vermeiden. Eine Differenzierung des für Hinterziehungszinsen und 
andere Zinsen nach der AO geltenden Zinssatzes wäre schwerlich zu rechtfertigen, da Hin-
terziehungszinsen keinen Strafcharakter haben. Eine Senkung des Zinssatzes für alle Zin-
sen könnte aber bei Hinterziehungszinsen in der Öffentlichkeit den  unzutreffenden  Ein-
druck erwecken, dass Steuerhinterziehung weniger als bisher verfolgt und geahndet wer-
den soll. 


Diese Grundsätze gelten gleichermaßen auch für Säumniszuschläge. Es trifft zwar zu, dass 
der Säumniszuschlag nach der Rechtsprechung auch einen Zinsanteil enthält (vgl. den  







      


 


           
              


             
           
             


               
             


           
         


         
                


                 
             


                
            


         
 


           
          


                 
        


            
           


             
              


          


            
         


          
        


          
            


    


            
           


     


           
            


       


      


            
           


       


              
                 


          
 


- 9 -


vor der Entscheidung des BVerfG ergangenen und damit möglicherweise überholten  Aus-
setzungsbeschluss des Bundesfinanzhofs  BFH  vom 26. Mai 2021, VII B 13/21 (AdV), 
juris, m. w. N.). Säumniszuschläge sind allerdings in erster Linie ein Druckmittel eigener 
Art, das den Steuerschuldner zur rechtzeitigen Zahlung der festgesetzten und kraft Geset-
zes sofort zu leistenden Steuerschuld anhalten soll, so dass sie insoweit eine Art Zwangs-
mittel darstellen (vgl. z. B. BFH-Urteil vom 26. Januar 1988, VIII R 151/84, BFH/NV 1988, 
695). Darüber hinaus verfolgt § 240 AO „auch“ den Zweck, vom Steuerpflichtigen eine Ge-
genleistung für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern zu erhalten. Durch Säum-
niszuschläge werden schließlich auch die Verwaltungsaufwendungen abgegolten, die bei 
den verwaltenden Körperschaften dadurch entstehen, dass Steuerpflichtige eine fällige 
Steuer nicht oder nicht fristgemäß zahlen (vgl. z. B. BFH-Urteil vom 30. März 2006, V R 
2/04, BStBl II 2006, 612, und BFH-Beschluss vom 2. März 2017, II B 33/16, BStBl II 2017, 
646). Steuerpflichtige haben aber auch hier  anders als bei der Vollverzinsung  grund-
sätzlich die Wahl, ob sie die Säumniszuschläge nach § 240 AO hinnehmen oder ob sie die 
Steuerschuld bis zu ihrer Fälligkeit tilgen und sich im Bedarfsfall die erforderlichen Geldmit-
tel zur Begleichung der Steuerschuld anderweitig zu zinsgünstigeren Konditionen beschaf-
fen. 


Außerdem ist zu bedenken, dass der Gesetzgeber eine rückwirkende Senkung anderer 
Zinsen und Säumniszuschläge ohne entsprechende Verpflichtung durch das BVerfG  an-
ders als bei den Zinsen nach § 233a AO  wohl nicht auf offene Fälle beschränken dürfte. 
Eine Unterscheidung zwischen rechtsförmlich abgeschlossenen und noch anhängigen Ver-
fahren wäre nämlich schwerlich sachgerecht, da es vielfach nicht vom Verhalten des Steu-
erpflichtigen, sondern vom Verhalten der Behörden abhängt, ob der einzelne Steuerfall ab-
schließend entschieden ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. September 1992, 2 BvL 5/91, 
2 BvL 8/91, 2 BvL 14/91, BGBl I 1992, 1851). Eine belastende rückwirkende Neuregelung 
etwa bei Prozesszinsen nach § 236 AO wäre zudem unzulässig. 


Letztlich ist aber auch zu berücksichtigen, dass über die in diesem Gesetzentwurf vorgese-
hene Anpassung der Vollverzinsung hinausgehende Rechtsänderungen bei Zinsen und 
Säumniszuschlägen einen erheblichen Programmieraufwand zur Folge hätten und dies die 
fristgerechte Umsetzung der vom BVerfG geforderten Rechtsänderungen zur Vollverzin-
sung (Überprüfung und ggf. Anpassung und Nachholung offener bzw. ausgesetzter Zins-
festsetzungen nach § 233a AO mit einem Verzinsungszeitraum nach dem 31. Dezember 
2018) unmöglich machen würde. 


Die Entscheidung des BVerfG betrifft nicht die ertragsteuerlichen Zinssätze. Es besteht kein 
materieller Zusammenhang zwischen der Vollverzinsung nach § 233a AO und der steuerli-
chen Bewertung von (ungewissen) Verbindlichkeiten. 


Über die vorgenannten Änderungen im Zusammenhang mit der Vollverzinsung hinaus sind 
die Regelungen in den §§ 138e und 138h AO zur Mitteilungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen zeitnah an unionsrechtliche Vorgaben anzupassen. 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Mit der Neuregelung wird den Forderungen des BVerfG Rechnung getragen, den Zinssatz 
für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 
1. Januar 2019 rückwirkend verfassungskonform auszugestalten. 


§ 138e Absatz 3 und § 138h Absatz 2 AO müssen zur Wahrung der Unionsrechtskonformi-
tät an die Vorgaben der der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 
(ABl. L 139 vom 5.6.2018) geänderten Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie) angepasst 
werden. 
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II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


§ 138e Absatz 3 und § 138h Absatz 2 AO werden an die unionsrechtlichen Vorgaben der 
Amtshilferichtlinie angepasst. 


Durch den neuen Absatz 1a des § 238 AO wird der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 rückwirkend ver-
fassungskonform ausgestaltet. Außerdem wird die bisher nur im Verwaltungsweg ge-
troffene Regelung über den Erlass von Nachzahlungszinsen bei vor Fälligkeit freiwillig ge-
leisteten Zahlungen im Gesetz verankert und damit auch auf die von Kommunen verwaltete 
Gewerbesteuer erstreckt. Außerdem werden klarstellende und rechtsvereinfachende Än-
derungen der §§ 233, 233a und 239 AO vorgenommen. 


III. Alternativen 


Denkbar wäre auch eine Abschaffung der Vollverzinsung oder die Anordnung eines am 
Basiszinssatz angelehnten, vollständig oder stufenweise flexiblen Zinssatzes für Zinsen 
nach § 233a AO; eine Evaluierungsklausel wäre dann entbehrlich. 


Gegen eine Abschaffung der Vollverzinsung spricht insbesondere, dass das Ziel der Ver-
zinsung, einen Ausgleich von Zins- und Liquiditätsvor- und -nachteilen der Steuerpflichtigen 
oder des Steuergläubigers zu ermöglichen, ersatzlos aufgegeben würde. Hiervon würden 
vor allem solche Steuerpflichtige profitieren, die unvollständige oder unrichtige Steuererklä-
rungen abgeben oder den Abschluss von Betriebsprüfungen hinauszögern. Hinzu käme, 
dass für die Umsatzsteuer in diesem Fall nach den Vorgaben des Unionsrechts eine neue 
und eigenständige Verzinsungsregelung geschaffen werden müsste. Außerdem wäre die 
Wiedereinführung einer Vollverzinsung bei steigendem Zinsniveau mit erheblichem Verwal-
tungsaufwand verbunden. Eine Wiedereinführung einer Vollverzinsung würde erheblichen 
automationstechnischen Aufwand mit sich bringen und entsprechend einen größeren zeit-
lichen Vorlauf erfordern. 


Die Einführung eines vollständig oder stufenweise flexiblen Zinssatzes für Zinsen nach 
§ 233a AO wäre jedenfalls in den Fällen, in denen Zinsen für längere Zinsberechnungszeit-
räume mit häufig wechselnden Zinssätzen personell zu berechnen und festzusetzen sind, 
deutlich schwieriger zu handhaben. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Abgabenord-
nung (Artikel 1) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 2) aus Arti-
kel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG). 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit den völkerrechtlichen 
Verträgen der Bundesrepublik Deutschland vereinbar. 
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VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Durch die vorgeschlagenen Rechtsänderungen wird die Verzinsung nach § 233a AO mit 
Wirkung ab 1. Januar 2019 verfassungskonform reformiert. Dadurch wird gewährleistet, 
dass auch in Zukunft ein angemessener und verfassungskonformer Ausgleich von Zins-
und Liquiditätsvor- und -nachteilen erfolgt. Dies dient der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. 


Außerdem wird die bisher nur im Verwaltungsweg getroffene Regelung über den Erlass von 
Nachzahlungszinsen bei vor Fälligkeit freiwillig geleisteten Zahlungen im Gesetz verankert. 


Zugleich werden klarstellende und rechtsvereinfachende Änderungen der §§ 233, 233a und 
239 AO sowie unionsrechtlich gebotene Änderungen der §§ 138e und 138h AO vorgenom-
men. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es das 
Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert und den Indikatorenbereich 8.2 (Staatsver-
schuldung  Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen) unterstützt. 
Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 


lfd. 
Nr. 


Maßnahme 
Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle 
Jahres-
wirkung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


1 § 233a i.V.m. § 238 AO (Nachzahlungszinsen) Insg. . - 2.325 - 2.705 - 2.975 - 3.160 - 3.250 
rückwirkende Minderung des Zinssatzes für GewSt . - 600 - 720 - 810 - 880 - 920 
Nachzahlungszinsen nach § 233a AO für ESt . - 630 - 710 - 760 - 785 - 790 


KSt Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 . - 600 - 720 - 810 - 880 - 920 
auf 0,15% pro Monat (Wirkung auf das USt . - 495 - 555 - 595 - 615 - 620 
Aufkommen von Nachzahlungszinsen auf 
Steuerfestsetzungen ab 2022) Bund . - 851 - 981 - 1.071 - 1.131 - 1.156 


GewSt . - 22 - 26 - 29 - 32 - 33 
ESt . - 268 - 302 - 323 - 334 - 336 
KSt . - 300 - 360 - 405 - 440 - 460 
USt . - 261 - 293 - 314 - 325 - 327 


Länder . - 821 - 949 - 1.039 - 1.096 - 1.123 
GewSt . - 30 - 37 - 42 - 45 - 47 
ESt . - 267 - 301 - 323 - 333 - 335 
KSt . - 300 - 360 - 405 - 440 - 460 
USt . - 224 - 251 - 269 - 278 - 281 


Gem. . - 653 - 775 - 865 - 933 - 971 
GewSt . - 548 - 657 - 739 - 803 - 840 
ESt . - 95 - 107 - 114 - 118 - 119 
USt . - 10 - 11 - 12 - 12 - 12 


2 § 233a i.V.m. § 238 AO (Erstattungszinsen) Insg. . + 2.005 + 2.305 + 2.535 + 2.710 + 2.845 
rückwirkende Minderung des Zinssatzes für GewSt . + 505 + 600 + 680 + 745 + 800 
Erstattungszinsen nach § 233a AO für ESt . + 525 + 585 + 620 + 645 + 660 


KSt Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 . + 505 + 600 + 680 + 745 + 800 
auf 0,15% pro Monat (Wirkung auf das USt . + 470 + 520 + 555 + 575 + 585 
Aufkommen von Erstattungszinsen auf 
Steuerfestsetzungen ab 2022) Bund . + 742 + 846 + 922 + 978 + 1.019 


GewSt . + 18 + 22 + 25 + 27 + 29 
ESt . + 223 + 249 + 264 + 274 + 281 
KSt . + 253 + 300 + 340 + 373 + 400 
USt . + 248 + 275 + 293 + 304 + 309 


Länder . + 714 + 813 + 888 + 943 + 985 
GewSt . + 26 + 30 + 34 + 38 + 41 
ESt . + 223 + 248 + 263 + 274 + 280 
KSt . + 252 + 300 + 340 + 372 + 400 
USt . + 213 + 235 + 251 + 259 + 264 


Gem. . + 549 + 646 + 725 + 789 + 841 
GewSt . + 461 + 548 + 621 + 680 + 730 
ESt . + 79 + 88 + 93 + 97 + 99 
USt . + 9 + 10 + 11 + 12 + 12 
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 


lfd. 
Nr. 


Maßnahme 
Steuerart / 
Gebietskör-
perschaft 


Volle 
Jahres-
wirkung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


5 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. . - 2.460 - 530 - 705 - 800 - 800 
GewSt . - 620 - 165 - 220 - 255 - 255 
ESt . - 730 - 150 - 200 - 225 - 220 
KSt . - 620 - 170 - 235 - 270 - 275 
SolZ . . - 10 - 10 - 10 - 15 
USt . - 490 - 35 - 40 - 40 - 35 


Bund . - 903 - 181 - 239 - 271 - 273 
GewSt . - 23 - 5 - 7 - 9 - 9 
ESt . - 311 - 63 - 84 - 96 - 93 
KSt . - 310 - 85 - 117 - 135 - 138 
SolZ . . - 10 - 10 - 10 - 15 
USt . - 259 - 18 - 21 - 21 - 18 


Länder . - 871 - 175 - 235 - 262 - 260 
GewSt . - 31 - 10 - 13 - 13 - 13 
ESt . - 309 - 64 - 86 - 95 - 93 
KSt . - 310 - 85 - 118 - 135 - 137 
USt . - 221 - 16 - 18 - 19 - 17 


Gem. . - 686 - 174 - 231 - 267 - 267 
GewSt . - 566 - 150 - 200 - 233 - 233 
ESt . - 110 - 23 - 30 - 34 - 34 
USt . - 10 - 1 - 1 . . 


Anmerkungen: 
1) Die volle Wirkung tritt erst nach dem Finanzplanungszeitraum ein und wird im Saldo mit rd. -0,8 Mrd. € p.a. beziffert. 


4. Erfüllungsaufwand 


4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürgern entsteht kein zusätzlicher jährlicher Zeitaufwand. 


4.2 Erfüllungsaufwand der Wirtschaft 


Der jährliche Erfüllungsaufwand geht vollständig auf die 1:1 Umsetzung der „Richtlinie (EU) 
2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 (Abl. L 139 vom 5.6.2018) geändert durch die Richt-
linie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie)“ zurück. 


Insgesamt ändert sich der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft um +7,77 Tsd. Euro. 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 7,94 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): 7,94 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 0 


Vorgabe 1 (Informationspflicht): Pflicht zur Mitteilung einer grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung; § 138d Absatz 1 AO i. V. m. § 138e Satz 5 AO 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 


Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall 
(in Minuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde 


(in Euro) 


Sachkosten 
pro Fall 
(in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


55 97 58,40 50 5,19 2,75 


Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 7,94 
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Durch die Anpassung des nationalen Rechts an EU-Recht werden die Kennzeichen der 
sogenannten verbundenen Unternehmen erweitert. Aufgrund dessen können die Meldun-
gen grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach § 138d AO in geringem Umfang zu-
nehmen. 


Basierend auf der Fallzahl für die Vorgabe 1b) in der Ex-ante-Schätzung des Gesetzes zur 
Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen vom No-
vember 2019 wird angenommen, dass die dort genannte Zahl an Meldungen von 55 Tsd. 
um 0,1 % steigen wird. Die Annahmen zu Zeitaufwand, Lohnsatz und Sachkosten werden 
unverändert übernommen. 


4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 0 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 0 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 0 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 8.080 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 0 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 8.080 


Vorgabe 1: Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen; § 233a 
i. V. m. § 238 AO 


Das BVerfG hat alle Verzinsungszeiträume nach § 233a i. V. m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO ab 
dem 1. Januar 2014 für verfassungswidrig erklärt. Die am 18. August 2021 veröffentlichten 
Beschlüsse erfordern eine realitätsnähere niedrigere Verzinsung von Steuernachforderun-
gen und Steuererstattungen als sie bisher nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO festgeschrieben 
waren. Das bisherige Recht ist bis in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiter-
hin anwendbar. Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume ist der Gesetzgeber 
aber verpflichtet eine verfassungsgemäße Regelung zu schaffen. 


In der Folge müssen die Finanzverwaltungen der Länder und Kommunen rückwirkend die 
Zinsberechnung auf den aktualisierten Zinssatz anpassen und Änderungsbescheide erstel-
len. Änderungsbescheide ergehen nur für noch offene Steuerbescheide, die seit Mai 2019 
als vorläufig erstellt wurden. In Einzelfällen sind Steuerbescheide aufgrund von Einspruchs-
verfahren der Steuerpflichtigen noch offen. 


Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Finanzverwaltung, den das Urteil des BVerfG nach 
sich zieht, wird dreiteilig dargestellt: 


– 1a) Aufwand für IT-Anwendung 


– 1b) Aufwand für Druck und Versand von Änderungsbescheiden 


– 1c) Aufwand für Beantwortung von Fragen Steuerpflichtiger 


1a) Einmaliger Erfüllungsaufwand der Länder für IT-Anwendung 


In den Finanzverwaltungen der Länder wird die Korrektur durch eine weitgehend einheitli-
che IT-Anwendung automatisiert umgesetzt. Nach Ermittlungen des BMF fallen hierfür Kos-
ten in Höhe von 882 Tsd. Euro an. 


Anders als in den meisten Ländern verfügen die Gemeinden jedoch nicht über ein einheit-
liches IT-System. Eine quantitative Schätzung der Umstellungskosten der kommunalen Fi-
nanzverwaltung war in der Kürze der Zeit nach Auskunft des Deutschen Städtetages nicht 
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möglich. Der Umstellungsaufwand der Kommunen dürfte allerdings den der Länder nicht 
übersteigen. Die Umsetzung dürfte vielfach im Rahmen von Poollösungen über Zweckver-
bände oder kommunale Rechenzentren erfolgen. Im Übrigen dürfte der technische Auf-
wand der Kommunen ungleich geringer sein als der der Länder, da die Kommunen ungleich 
weniger Steuern erheben als die Länder, was auch den Anpassungsbedarf technisch we-
niger anspruchsvoll machen dürfte. 


Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall 
(in Minuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde 


(in Euro) 


Sachkosten pro 
Fall 


(in Tsd. Euro) 


Personalkos-
ten 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


1 882 882 


Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 882 


1b) Einmaliger Erfüllungsaufwand der Länder und Kommunen für Druck und Versand 


Die automatisiert erstellten Änderungsbescheide werden nach Aussage des BMF in den 
Finanzverwaltungen der Länder vollmaschinell versandfertig gemacht. Es ist davon auszu-
gehen, dass dies ebenfalls in der kommunalen Finanzverwaltung geschieht. 


Es ist zu erwarten, dass die Finanzverwaltung von Ländern und Gemeinden rund 8,1 Mill. 
Änderungsbescheide an die Steuerpflichtigen verschicken werden. In die Schätzung dieser 
Fallzahl sind die Angaben der Finanzverwaltungen der Länder eingegangen. Ergänzend 
hat das Statistische Bundesamt die Zahl der Änderungsbescheide für die Gewerbesteuer, 
die Gemeinden erstellen, aus der Zahl der Steuerpflichten nach Steuerarten abgeleitet. Es 
wird geschätzt, dass 93 % der Steuerpflichtigen einkommen-, körperschaft- sowie umsatz-
steuerpflichtig und 7 % gewerbesteuerpflichtig sind. Basierend auf der bekannten Anzahl 
der Änderungsbescheide der Länderfinanzverwaltungen (= 93 %), wird angenommen, dass 
die Gemeinden rund 421 Tsd. Änderungsbescheide (= 7 %) verschicken werden (siehe 
nachfolgende Tabellen 1 bis 3). 


Tabelle 1: Änderungsbescheide in der Länderfinanzverwaltung nach Bundesländern 


Nach Einschätzung der Länder ergeben sich folgende Fallzahlen über die im Umstellungs-
lauf zu prüfenden Fälle (offene Fälle) und die sich dadurch ergebenden Änderungsbe-
scheide: 


Land Gesamtzahl 
der vom Umstellungslauf 
betroffenen Fälle 


Anzahl der Fälle, in denen 
ein Änderungsbescheid er-
stellt wird 


BW 3.160.112 1.004.489 


BY 3.986.679 1.185.823 


BE 1.122.645 375.683 


BB 594.085 209.076 


HB 180.273 64.623 


HH 636.151 215.967 


HE 1.576.531 472.128 


MV 500.535 169.512 


NI 1.933.131 646.287 


NW 6.000.000 2.000.000 


RP 859.496 267.344 


SL 247.789 80.198 


SN 926.239 300.431 
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ST 493.909 191.729 


SH 679.216 215.109 


TH 514.382 195.612 


Insgesamt 23.411.173 7.594.011 


Tabelle 2: Steuerarten nach Anzahl und zuständiger Finanzverwaltung (Hilfstabelle) 


Steuerart Anahl (gerundet) Anteil 


Einkommen- und Lohn-
steuerpflichtige 1) 


41.000.000 78 % 


Finanzänter 
Körperschaftsteuer 2) 1.200.000 2 % 


Umsatzsteuer 3) 6.600.000 13 % 


Gewerbesteuer 4) 3.900.000 7 % 


Insgesamt pro Jahr 52.700.000 


Quellen: 


a) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohnsteuer-Einkommensteuer/Ta-
bellen/gde.html 


b) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Unternehmenssteuern/Tabellen/ 
eckdaten-koerperschaftssteuer.html 


c) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Umsatzsteuer/Tabellen/ 
veranlagungen-uebersicht.html 


d) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Unternehmenssteuern/Tabellen/ 
gewerbesteuerstatistik.html 


Tabelle 3: Änderungsbescheide nach zuständiger Finanzverwaltung 


Anteil Behörde Änderungsbescheide 


93% Finanzämter 7.594.011 


7% Gemeinden 571.592 


100% Insgesamt 8.165.603 


Nach Angaben der bayerischen Finanzverwaltung fallen für Druck und Versand Kosten von 
0,06 Euro pro Blatt und 0,15 Euro pro Kuvert sowie 0,5232 Euro Porto an. Ausgehend von 
der Annahme, dass jeder Bescheid durchschnittlich 3 Blätter umfasst, fallen somit Sach-
kosten in Höhe von 0,8532 Euro pro Bescheid an. 


Hieraus ergibt sich bei einer Gesamtanzahl von rund 8,2 Mill. zu verschickenden Ände-
rungsbescheiden einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 7 Mill. Euro. 


Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall 
(in Minuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde 


(in Euro) 


Sachkosten pro 
Fall 


(in Euro) 


Personalkos-
ten 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


8.165.603 0,8532 6.957 


Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 6.957 


1c) Einmaliger Erfüllungsaufwand der Länder und Kommunen für Beantwortung von 
Anfragen Steuerpflichtiger 


Neben diesem Aufwand für verwaltungsinterne Prozesse ist davon auszugehen, dass sich 
ein Teil der Steuerpflichtigen mit Fragen hinsichtlich des Änderungsbescheides an die 
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Finanzverwaltung wenden wird. Abgeleitet aus der Anzahl der verschickten Änderungsbe-
scheide wird angenommen, dass dies für 1 % der Bescheide zutrifft. 


Der Zeitaufwand für die Beantwortung dieser Fragen wird aus der Zeitwerttabelle Verwal-
tung des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungs-
vorhaben der Bundesregierung (Seite 61) abgeleitet. Für die Standardaktivität „Beraten, 
Vorgespräche führen“ für Vorgaben mit geringer Komplexität fällt erfahrungsgemäß ein Auf-
wand von 4 Min. an. Der durchschnittliche Lohnsatz von 42,50 Euro ist ebenfalls dem Leit-
faden (Seite 63) zu nehmen. 


Hieraus ergibt sich einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 231 Tsd. Euro. 


Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall 
(in Minuten) 


Lohnsatz pro 
Stunde 


(in Euro) 


Sachkosten pro 
Fall 


(in Euro) 


Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 


Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 


81.656 4 42,50 231 


Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 231 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Das Vorhaben hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Demografie, trägt ihr aller-
dings Rechnung. 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


§ 238 Absatz 1c AO enthält eine gesetzliche Evaluierungspflicht des bei der Verzinsung 
nach § 233a AO maßgeblichen Zinssatzes, erstmals zum 1. Januar 2026. 


Die punktuellen Änderungen in §§ 138e und 138h AO unterliegen der unionsrechtlich vor-
gegeben Evaluierung der Amtshilferichtlinie und der zu ihrer Umsetzung bereits mit dem 
Gesetz vom 21. Dezember 2019, BGBl. I 2019 S. 2875, eingeführten nationalen Bestim-
mungen. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 138e Satz 6 – neu – und Satz 8 


Nach Artikel 3 Nummer 23 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 
2018 (ABl. L 139 vom 5.6.2018) geänderten Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie) gilt 
bei mittelbaren Beteiligungen die Besonderheit, dass eine Person als Halterin von 100 % 
der Stimmrechte gilt, wenn sie Stimmrechtsbeteiligungen von mehr als 50 % hält. Diese 
Bestimmung fehlte bisher in § 138e Absatz 3 AO und wird nun mit dem neuen Satz 6 ein-
gefügt. 


Zu Nummer 2 


§ 138h Absatz 2 Satz 1 


Nach Artikel 8ab Absatz 2 der durch die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 
2018 (ABl. L 139 vom 5.6.2018) geänderten Richtlinie 2011/16/EU (Amtshilferichtlinie) ha-
ben Intermediäre bei marktfähigen Gestaltungen eine Aktualisierung zu den meldepflichti-
gen Informationen nach Artikel 8ab Absatz 14 Buchstaben a, d, g, und h der Amtshilfericht-
linie zu übermitteln. Hierzu gehören auch Angaben nach § 138f Absatz 3 Nummer 3 AO zu 
verbundenen Unternehmen. Durch die Aufnahme der Angaben nach § 138f Absatz 3 Num-
mer 3 AO zu verbundenen Unternehmen in die nach § 138h Absatz 2 Satz 1 AO zu aktua-
lisierenden Angaben wird eine entsprechende Ergänzung vorgenommen. 


Zu Nummer 3 


§ 233 Satz 1 


Der EuGH hat in nunmehr ständiger Rechtsprechung entschieden, dass die Mitgliedstaaten 
unionsrechtlich zur Verzinsung von Steuererstattungen verpflichtet sind, wenn einer Steu-
erfestsetzung beispielsweise ein unionsrechtswidriges nationales Steuergesetz zugrunde 
lag und die Steuer deshalb zu erstatten war oder wenn die überlange Bearbeitungsdauer 
eines Antrags auf Umsatzsteuererstattung gegen das Neutralitätsgebot verstieß. 


Die Neuregelung stellt klar, dass auch in derartigen Fällen vorbehaltlich vorgreiflicher Best-
immungen des Unionsrechts (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 AO) die Bestimmungen der AO über 
die Verzinsung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis gelten. Sie gilt in allen 
Fällen, in denen nach dem Tag der Verkündung des Änderungsgesetzes Zinsen im Anwen-
dungsbereich der §§ 233, 238 AO festgesetzt werden (vgl. Artikel 97 § 15 Absatz 13 
EGAO). Die Formulierung orientiert sich an § 1 Absatz 1 Satz 1 und § 3 Absatz 4 Nummer 4 
AO. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


§ 233a Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 – neu – 


Mit dem neuen Halbsatz 2 des Satzes 2 wird bestimmt, dass Kapitalerträge nach § 32d 
Absatz 1 und § 43 Absatz 5 EStG bei der Entscheidung über die maßgebliche Karenzzeit 
(reguläre Karenzzeit nach § 233a Absatz 2 Satz 1 AO oder verlängerte Karenzzeit nach 
§ 233a Absatz 2 Satz 2 AO) nicht zu berücksichtigen sind. Dies dient der Vereinfachung 
des Besteuerungsverfahrens und orientiert sich an der Regelung in § 2 Absatz 5b EStG. 
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Die Neuregelung gilt in allen Fällen, in denen nach dem Tag der Verkündung des Ände-
rungsgesetzes Zinsen festgesetzt werden (Artikel 97 § 15 Absatz 13 EGAO). 


Zu Buchstabe b 


§ 233a Absatz 3 Satz 4 – neu – 


Nach dem Anwendungserlass zu § 233a AO gilt bei der Zuordnung zu verzinsender Steu-
erzahlungen seit jeher das last in - first out-Prinzip. Der BFH hat erstmals in seinem Be-
schluss vom 8. Oktober 2019, V R 15/18, BFHE 266, 28, die Auffassung vertreten, dass bei 
mehrfachen Änderungen von Steuerfestsetzungen für die Berechnung von Erstattungszin-
sen die letzte Zahlung auf den Steuerbescheid maßgeblich sei, in dem die Besteuerungs-
grundlage enthalten war, die aufgrund des Änderungsbescheids entfällt. Da es sich bei dem 
vom BFH beurteilten Fall um einen besonders gelagerten und selten vorkommenden Ein-
zelfall handelt und eine vom last in - first out-Prinzip abweichende individuelle Zuordnung 
von Zahlungen im automatisierten Besteuerungsverfahren nur mit unverhältnismäßigem 
personellen Aufwand umsetzbar und zudem sehr streitanfällig wäre, wird die langjährige 
Praxis in § 233a Absatz 3 Satz 4 AO ausdrücklich gesetzlich verankert. Die Neuregelung 
gilt in allen Fällen, in denen nach dem Tag der Verkündung des Änderungsgesetzes Zinsen 
festgesetzt werden (Artikel 97 § 15 Absatz 13 EGAO). 


Zu Buchstabe c 


§ 233a Absatz 5 Satz 4 


Es handelt sich um eine Parallelregelung zu § 233a Absatz 3 Satz 4 AO für die Berechnung 
von Erstattungszinsen in Änderungsfällen. Die Neuregelung gilt in allen Fällen, in denen 
nach dem Tag der Verkündung des Änderungsgesetzes Zinsen festgesetzt werden (Arti-
kel 97 § 15 Absatz 13 EGAO). 


Zu Buchstabe d 


§ 233a Absatz 8 – neu – 


Die bislang in Nummer 70.1 des Anwendungserlasses zu § 233a AO verortete Billigkeits-
regelung über den Erlass von Nachzahlungszinsen aufgrund „freiwilliger“ Zahlungen wird 
in Satz 1 nun ausdrücklich gesetzlich verankert. Gleichermaßen sind auch andere „freiwil-
lige“ Leistungen vor Fälligkeit (zum Beispiel bei Tilgung im Weg der Aufrechnung oder Ver-
rechnung) zu berücksichtigen. 


Die Formulierung ermöglicht es, entweder auf die Festsetzung der betroffenen Nachzah-
lungszinsen von vorneherein zu verzichten, wie dies bei vielen Kommunen praktiziert wird, 
oder festgesetzte Nachzahlungszinsen zu erlassen, was der Praxis der Steuerverwaltung 
entspricht. In beiden Fällen wird auf nach dem Soll-Prinzip entstandene Nachzahlungszin-
sen aus Billigkeitsgründen verzichtet. 


Die Annahme freiwilliger Zahlungen und vergleichbarer Leistungen steht wie bisher im 
pflichtgemäßen Ermessen der Finanzbehörde, im Fall der Verwaltung der Gewerbesteuer 
durch die Gemeinden im Ermessen der jeweiligen Gemeinde. Damit wird verhindert, die 
Finanzbehörde oder Gemeinde ohne sachliche Rechtfertigung der Zahlung oder Leistung 
als „Sparkasse“ missbraucht werden kann. 


Satz 2 enthält eine Parallelregelung zu § 233a Absatz 3 Satz 4 AO für die Berechnung der 
nicht zu erhebenden Nachzahlungszinsen. 


Nach Satz 3 mindert sich der Zinsverzicht rückwirkend, wenn die zugrundeliegende Fest-
setzung von Nachzahlungszinsen nach Maßgabe des § 233a Absatz 5 AO zugunsten des 
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Steuerpflichtigen geändert wird. Diese Regelung dient der Vermeidung einer ungerechtfer-
tigten Doppelbegünstigung und entspricht der bisherigen Praxis. 


Satz 4 stellt klar, dass eine abweichende Festsetzung oder ein Erlass von Nachzahlungs-
zinsen aus anderen Gründen nach Maßgabe der §§ 163 und 227 AO zulässig bleibt. 


Die Neuregelung gilt anders als der Anwendungserlass zu § 233a AO auch bei der Verzin-
sung der von Gemeinden verwalteten Gewerbesteuer. Sie ist in allen am Tag nach der 
Verkündung des Änderungsgesetzes anhängigen Verfahren anzuwenden (Artikel 97 § 15 
Absatz 14 Satz 1 EGAO). 


Zu Nummer 5 


§ 238 Absatz 1a bis 1c – neu – 


Zur Umsetzung des BVerfG-Beschlusses vom 8. Juli 2021, 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 
2422/17, wird der Zinssatz der sogen. Vollverzinsung nach § 233a AO für Verzinsungszeit-
räume ab dem 1. Januar 2019 neu geregelt. Dabei wird am Prinzip des einheitlichen und 
festen Zinssatzes festgehalten, zugleich aber auch eine regelmäßige Evaluation der Ange-
messenheit des Zinssatzes angeordnet. 


Zu Absatz 1a – neu – 


Der neue Absatz 1a enthält die vom BVerfG geforderte Neuregelung des Zinssatzes bei 
der Verzinsung nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019. 


Abweichend von dem für alle anderen Zinsen im Sinne des § 233 AO (insbesondere Stun-
dungszinsen, Hinterziehungszinsen, Prozesszinsen und Aussetzungszinsen) unverändert 
geltenden Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO beträgt der Zinssatz für Nachzahlungs-
und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 
0,15 % je vollem Monat, also 1,8 % für ein volles Jahr. 


Dieser Zinssatz trägt dem Umstand Rechnung, dass die Verzinsung nach § 233a AO so-
wohl für Steuernachforderungen als auch für Steuererstattungen gilt und dabei wie bisher 
derselbe Zinssatz gelten soll. Als Eckwerte dieses Zinssatzes dienen auf Grundlage ent-
sprechender Daten der Deutschen Bundesbank auf der einen Seite die Habenzinsen (ak-
tuell rund 0 % pro Jahr) und auf der anderen Seite Darlehenszinsen für Konsumentenkre-
dite (aktuell zwischen rund 2,4 % pro Jahr  besichert  und 5,3% pro Jahr  unbesichert ; 
dies ergibt einen Mittelwert von 3,85 % pro Jahr). 


Zu Absatz 1b – neu – 


Sind für einen Zinslauf nach Absatz 1a (neu)  das betrifft Verzinsungszeiträume ab dem 
1. Januar 2019  und nach Absatz 1 Satz 1  das betrifft Verzinsungszeiträume bis zum 
31. Dezember 2018  unterschiedliche Zinssätze maßgeblich, ist der Zinslauf in Teilverzin-
sungszeiträume aufzuteilen, für die die Zinsen jeweils tageweise zu berechnen sind. 


Die Berechnung dieser Zinstage erfolgt nach der so genannten „deutschen Zinsberech-
nungsmethode“. Jeder volle Monat wird dabei unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der 
Kalendertage mit 30 Zinstagen und jedes volle Jahr mit 360 Tagen gerechnet. Monate, die 
als Ganzes zwischen Anfangsdatum und Enddatum des Zinszahlungszeitraums liegen, 
werden hierbei unabhängig von ihrer tatsächlichen Tageanzahl mit jeweils 30 Tagen ge-
zählt. Hat ein Monat 31 Tage, ist der 31. Kalendertag kein Zinstag. Sofern der Beginn oder 
das Ende des Zeitraums auf den 31. eines Monats fällt, wird dieser Tag wie der 30. Kalen-
dertag behandelt. Für den Februar gilt dabei: Endet der Zinsberechnungszeitraum am 28. 
Februar, bzw. in einem Schaltjahr am 29. Februar, werden die Zinsen auch nur bis zu die-
sem Tag berechnet. Geht der Zinsberechnungszeitraum hingegen über den Februar 
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hinaus, wird der Februar wie jeder Monat mit 30 Tagen veranschlagt. Um den Anteil am 
Jahreszinssatz (das ist das Zwölffache des Monatszinssatzes nach Absatz 1a Satz 1) zu 
ermitteln, wird die Summe der ermittelten Zinstage dann durch 360 geteilt. 


Zu Absatz 1c – neu – 


Da der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungs-
zeiträume ab dem 1. Januar 2019 im neuen Absatz 1a als starrer Zinssatz geregelt ist, ent-
hält der neue Absatz 1c eine ausdrückliche Evaluierungsklausel. 


Die Angemessenheit des Zinssatzes ist nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Entwick-
lung des Basiszinssatzes nach § 247 BGB wenigstens alle drei Jahre zu evaluieren, erst-
mals spätestens zum 1. Januar 2026. Um die Evaluation zu erleichtern und auch rechtssi-
cher auszugestalten, soll sie auf einen amtlich und präzise festzustellenden Wert anstel-
lende nur näherungsweise bestimmbarer Werte des Kapitalmarktes abstellen. Die Deut-
sche Bundesbank berechnet nach den gesetzlichen Vorgaben des § 247 Absatz 1 BGB 
den Basiszinssatz und veröffentlicht seinen aktuellen Stand gemäß § 247 Absatz 2 BGB im 
Bundesanzeiger. Bezugsgröße des Basiszinssatzes ist der Zinssatz für die jüngste Haupt-
refinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des 
betreffenden Halbjahres. Dieser Zinssatz wiederum beeinflusst auch die Zinssätze für Ein-
lagen und Kredite. 


Um allzu häufige und zugleich geringfügige Anpassungen des Zinssatzes zu vermeiden, 
sollte eine Änderung des Zinssatzes möglichst erst dann erfolgen, wenn der zum 1. Januar 
des Jahres der Evaluation geltende Basiszinssatz um mehr als einen Prozentpunkt von 
dem bei der letzten Festlegung oder Anpassung des Zinssatzes geltenden Basiszinssatz 
abweicht. Außerdem sollte die Anpassung des Zinssatzes dann nur mit Wirkung für fol-
gende Kalenderjahre erfolgen. 


Unabhängig von diesen Regelungen kann der Gesetzgeber bei signifikanten Änderungen 
des Basiszinssatzes auch schon zu einem früheren Zeitpunkt eine Anpassung des Zinssat-
zes nach dem neuen Absatz 1a anordnen. Auch in diesem Fall sollte die Anpassung des 
Zinssatzes nur mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume erfolgen. 


Zur Anwendung der Neuregelungen 


Die vorgenannten Neuregelungen sind vorbehaltlich des § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
AO in allen am Tag nach der Verkündung des Änderungsgesetzes anhängigen Verfahren 
anzuwenden (Artikel 97 § 15 Absatz 14 Satz 1 EGAO). Anhängige Verfahren sind alle noch 
nicht abgeschlossenen Verwaltungsverfahren (vgl. BFH, Urteil vom 21. Februar 1991, V R 
25/87, BStBl II 1991, 496). Hierzu zählen neben neuen Verwaltungsverfahren auch solche 
Verfahren, in denen die Zinsfestsetzung nach § 164 Absatz 1 AO unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung steht oder (ganz oder teilweise) nach § 165 Absatz 1 Satz 2 AO vorläufig ist, 
in denen die Zinsfestsetzung nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO ausgesetzt ist oder in denen 
aufgrund eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs noch keine Unanfecht-
barkeit eingetreten ist (offene Verfahren). 


Bei der Festsetzung von Erstattungszinsen in Änderungsfällen (§ 233a Absatz 5 Satz 3 
Halbsatz 2 AO) ist für die Minderung von Nachzahlungszinsen der Zinssatz maßgeblich, 
der bei der ursprünglichen Festsetzung der Nachzahlungszinsen zugrunde gelegt wurde 
(Artikel 97 § 15 Absatz 14 Satz 2 EGAO). 
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Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 239 Absatz 1 Satz 1 


Die Praxis hat gezeigt, dass die bislang einjährige Festsetzungsfrist für Zinsen (§ 239 Ab-
satz 1 Satz 1 AO) nicht immer ausreicht. In Anlehnung an die Ablaufhemmungen der Fest-
setzungsfrist für Steuern in § 171 Absatz 10 und 10a AO wird diese Frist deshalb auf zwei 
Jahre verlängert. 


Die Neuregelung gilt in allen Fällen, in denen die Festsetzungsfrist am Tag nach der Ver-
kündung des Änderungsgesetzes noch nicht abgelaufen ist (Artikel 97 § 15 Absatz 15 
EGAO). 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 239 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und 6 – neu – 


In Satz 2 wird in der neuen Nummer 6 eine Auffangregelung zur Bestimmung des Beginns 
der Festsetzungsfrist in allen in den Nummern 1 bis 5 nicht geregelten Fällen geschaffen. 
Sie betrifft alle außerhalb der AO geregelten Zinsen, auf die nach § 233 AO die Regelungen 
des § 239 AO anzuwenden sind. 


Die Neuregelung gilt in allen Fällen, in denen die Festsetzungsfrist am Tag nach der Ver-
kündung des Änderungsgesetzes noch nicht abgelaufen ist (Artikel 97 § 15 Absatz 15 
EGAO). 


Zu Buchstabe b 


§ 239 Absatz 5 – neu – 


Nach § 233a AO festgesetzte Zinsen sind unter bestimmten Voraussetzungen auf festzu-
setzende Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, Prozesszinsen und Aussetzungszinsen 
anzurechnen. Bislang war aber unklar, nach welcher Vorschrift die Festsetzung jener Steu-
ern aufzuheben oder zu ändern ist, wenn sich die Festsetzung der Zinsen nach § 233a AO 
ändert und dies Auswirkungen auf deren Anrechnung hat. 


Der neue Absatz 5 bestimmt klarstellend, dass die Zinsfestsetzung nach § 233a AO Grund-
lagenbescheid für die Zinsfestsetzungen ist, soweit die Zinsen nach § 233a AO anzurech-
nen sind. Die Änderungsbefugnis ergibt sich damit künftig eindeutig aus § 239 Absatz 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO, verbunden mit der entspre-
chenden Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist nach § 239 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung 
mit § 171 Absatz 10 AO. 


Die Neuregelung ist in allen am Tag nach der Verkündung des Änderungsgesetzes anhän-
gigen Verfahren anzuwenden (Artikel 97 § 15 Absatz 14 Satz 1 EGAO). 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Artikel 97 § 15 Absatz 13 bis 16 – neu – 
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Die neuen Absätze 13 bis 15 des Artikel 97 § 15 EGAO enthalten die Anwendungsbestim-
mungen zu den Änderungen der §§ 233, 233a, 238 und 239 AO durch Artikel 1: 


– Die Neuregelungen in § 233, § 233a Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Satz 4 und Absatz 5 
Satz 4 AO n. F. gelten nach Absatz 13 in allen Fällen, in denen Zinsen nach dem Tag 
der Verkündung des Änderungsgesetzes festgesetzt werden. 


– Die neuen Regelungen in § 233a Absatz 8, § 238 Absatz 1a bis 1c und § 239 Absatz 5 
AO n.F. sind nach Absatz 14 Satz 1  vorbehaltlich der Vertrauensschutzregelung in 
§ 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO und der Übergangsregelung in Absatz 16  in 
allen am Tag nach der Verkündung des Änderungsgesetzes anhängigen Verfahren 
anzuwenden. Satz 2 und 3 enthalten ergänzende Bestimmungen. 


– Bei Anwendung des § 233a Absatz 5 Satz 3 Halbsatz 2 AO ist für die Minderung von 
Nachzahlungszinsen nach Absatz 14 Satz 2 zugunsten der Steuerpflichtigen nicht der 
neue, niedrigere Zinssatz nach § 238 Absatz 1a AO n.F. maßgeblich, sondern der Zins-
satz, der bei der ursprünglichen Festsetzung der Nachzahlungszinsen zugrunde gelegt 
wurde. 


– § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO ist nach Absatz 14 Satz 3 bei Umsetzung der 
neuen Regelungen zum Zinssatz der Verzinsung nach § 233a AO mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Zinsen, die sich aufgrund der Neuberechnung der „offenen“ Zin-
sen ergeben, die vor Anwendung dieser Neuberechnung festgesetzten Zinsen nicht 
übersteigen dürfen. Sind bisher nur Erstattungszinsen festgesetzt worden, kann sich 
aufgrund der rückwirkenden Senkung des Zinssatzes deshalb keine Rückforderung er-
geben. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Zinsfestsetzungen bei Inkrafttreten der 
Neuregelungen endgültig und unanfechtbar festgesetzt waren oder nicht. Sind dage-
gen bisher nur Nachzahlungszinsen festgesetzt worden, sind diese im Rahmen der 
verfahrensrechtlichen Möglichkeiten auf Basis der Neuregelungen neu zu berechnen 
und damit herabzusetzen. In einem Mischfall (abwechselnd Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen oder umgekehrt) ist § 176 AO auf das Ergebnis der Neuberechnung an-
zuwenden. Bei der Nachholung einer nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO ausgesetzten 
Zinsfestsetzung ist § 176 AO von vornherein nicht anzuwenden, da keine Änderung 
einer Zinsfestsetzung erfolgt, sondern erstmals Zinsen festgesetzt werden. 


– Die neuen Regelungen zur Zinsfestsetzungsfrist in § 239 Absatz 1 Satz 1 und 2 AO 
n.F. gelten nach Absatz 15 in allen Fällen, in denen die Festsetzungsfrist am Tag nach 
der Verkündung des Änderungsgesetzes noch nicht abgelaufen ist. 


– Es ist nicht gewährleistet, dass die Neuregelung in § 238 Absatz 1a AO ab ihrem In-
krafttreten sofort technisch und organisatorisch umgesetzt werden kann. Bei einem In-
krafttreten dieser Neuregelung nach dem 31. Juli 2022 (auch in Form eines bedingten 
Inkrafttretens) wäre die vom BVerfG bis zum 31. Juli 2022 geforderte rückwirkende 
Neuregelung des Zinssatzes der Verzinsung nach § 233a AO für Verzinsungszeit-
räume ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr möglich. Am vorgesehenen Inkrafttreten des 
§ 238 Absatz 1a AO noch im Juli 2022 und seiner prinzipiell sofortigen Anwendung 
(vgl. Absatz 14) muss daher festgehalten werden. Zinsfestsetzungen nach § 233a AO 
für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 sollen nach Absatz 16 allerdings ab 
dem Inkrafttreten der Neuregelungen weiterhin „vorläufig“ ausgesetzt werden können, 
falls und wenn ja, solange die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für 
die Anwendung des neuen Rechts noch nicht vorliegen. Zu gegebener Zeit werden die 
ausgesetzten Zinsfestsetzungen nach § 233a AO dann aber nachgeholt, die noch of-
fenen Zinsfestsetzungen rückwirkend angepasst und alle neuen oder ausgesetzten 
Zinsfestsetzungen nach neuem Recht durchgeführt oder nachgeholt. 


Zu Nummer 2 


Artikel 97 § 33 Absatz 6 – neu – 
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Artikel 97 § 33 Absatz 6 EGAO enthält die Anwendungsregelung der Änderungen in 
§§ 138e und 138h AO. 


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 


Das Gesetz soll am Tag nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt Teil I [spätestens 
aber am 31. Juli 2022] in Kraft treten, um dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts und 
den Vorgaben des Unionsrechts fristgerecht Rechnung zu tragen. Ein Inkrafttreten erst zum 
Beginn des nächsten Quartals würde die vom BVerfG gesetzte Frist verletzen. 
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		Lesezeichen strukturieren

		Figure

		Steuerart Anahl (gerundet) Anteil Einkommen-und Lohn-steuerpflichtige 1) 41.000.000 78 % Finanzänter Körperschaftsteuer 2) 1.200.000 2 % Umsatzsteuer 3) 6.600.000 13 % Gewerbesteuer 4) 3.900.000 7 % Insgesamt pro Jahr 52.700.000 Quellen: a) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohnsteuer-Einkommensteuer/Ta-bellen/gde.html b) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Unternehmenssteuern/Tabellen/ eckdaten-koerperschaftssteuer.html c) https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Umsatzsteu








 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


   
 


  


     
      
 


   
 


 


   
 


    


    
     


    


    
    


   
 


   
    


 
   


       
        


   


  
   


   
   


   
    


 
 


   
  
  
   


 
   


 
 


  
 


 


POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der  Länder     nachrichtlich:     Bundeszentralamt für Steuern  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 1. April 2022 


BETREFF Weitere Verlängerung der Erklärungsfristen für den Besteuerungszeitraum 2020 durch 
das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz 


BEZUG BMF-Schreiben vom 20. Juli 2021, BStBl I S. 984 
GZ IV A 3 - S 0261/20/10001 :016 


DOK 2022/0238963 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2035) wurden die Erklä-
rungsfristen für den Besteuerungszeitraum 2020 in beratenen wie auch in nicht beratenen 
Fällen (§ 149 Absatz 2 und 3 AO) sowie die zinsfreien Karenzzeiten (§ 233a Absatz 2 Satz 1 
und 2 AO) jeweils um drei Monate verlängert (Artikel 97 § 36 Absatz 3 EGAO). 


Angesichts der weiterhin andauernden, durch die Corona-Pandemie verursachten Ausnahme-
situation sollen die Erklärungsfristen in beratenen Fällen (§ 149 Absatz 3 AO) sowie die zins-
freien Karenzzeiten (§ 233a Absatz 2 Satz 1 und 2 AO) für den Besteuerungszeitraum 2020 
durch Artikel 6 des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes (Bundestagsdrucksache 20/1111 vom 
21. März 2022) um weitere drei Monate verlängert werden. 


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 


Dieses BMF-Schreiben ergänzt das BMF-Schreiben vom 20. Juli 2021, BStBl I S. 984. Es ist 
für den Besteuerungszeitraum 2020 in allen offenen Fällen anzuwenden. 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
     


 
 
 


 
  


 
  


    
 


 
 


 
   


  
 


 
 


 
 


    


 


 


 


 


Seite 2 Das BMF-Schreiben vom 20. Juli 2021, BStBl I S. 984 wird nach der Rn. 21 wie folgt 
ergänzt: 


„V.  Weitere Verlängerung der Erklärungsfristen  für den Besteuerungszeitraum 2020  
in beratenen Fällen  durch das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz  


22 Durch Artikel 6 des Regierungsentwurfs eines Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes (Bundes-
tagsdrucksache 20/1111 vom 21. März 2022) sollen unter anderem die Erklärungsfristen in 
beratenen Fällen (§ 149 Absatz 3 AO) für den Besteuerungszeitraum 2020 um weitere drei 
Monate verlängert werden. Im Vorgriff auf die gesetzliche Regelung gilt Folgendes: 


23 Wird eine Steuer- oder Feststellungserklärung im Sinne von § 149 Absatz 2 AO für den Ver-
anlagungszeitraum 2020 nach Ablauf der insoweit geltenden Erklärungsfristen (vgl. Rn. 3) 
und bis zum Inkrafttreten des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes abgegeben, ist § 152 Absatz 
2 AO nicht anzuwenden. § 152 Absatz 1 AO bleibt anwendbar. 


24 Die Abgabe einer durch Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellten Steuer- oder Fest-
stellungserklärung im Sinne von § 149 Absatz 3 Halbsatz 1 AO für den Veranlagungszeit-
raum 2020 nach Ablauf des 31. Mai 2022 und bis zum Inkrafttreten des Vierten Corona-
Steuerhilfegesetzes gilt - vorbehaltlich einer Vorabanforderung nach § 149 Absatz 4 AO -
nicht als verspätet im Sinne des § 152 Absatz 1 AO.“ 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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BETREFF Steuerabzug nach § 50a Einkommensteuergesetz bei Softwareauftragsentwicklung 


  
   GZ IV B 8 - S 2303/19/10004 :001 


DOK  
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 


Länder gilt für den Steuerabzug nach § 50a Einkommensteuergesetz bei sogenannter 


Softwareauftragsentwicklung Folgendes: 


 


Dieses Schreiben ist auf alle offenen Fälle anzuwenden, bei denen der Vertragsschluss eines 


Vertrages zur Softwareauftragsentwicklung nach dem 6. Juni 2021 stattgefunden hat. Nach 


§ 137d Abs. 3 UrhG ist § 69a Abs. 5 UrhG in der ab dem 7. Juni 2021 geltenden Fassung nur 


auf Verträge und Sachverhalte anzuwenden, die von diesem Tag an geschlossen werden oder 


entstehen. 


 


Die im BMF-Schreiben vom 27. Oktober 2017, IV C 5 - S 2300/12/10003 :004, BStBl I 


S. 1448, dargelegten Grundsätze zur beschränkten Steuerpflicht werden nicht berührt. 


 


1. Softwareauftragsentwicklung 


Einkünfte aus einer zeitlich befristeten Nutzungsüberlassung von Rechten unterliegen nach 


§ 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG dem Steuerabzug. Bei der grenzüberschreitenden 


Auftragsentwicklung von Software werden regelmäßig Nutzungs- und Verwertungsrechte an 







 


 


Seite 2 einer durch einen ausländischen Auftragnehmer entwickelten Software überlassen. Eine 


(zivilrechtliche) Übertragung des Urheberrechts an der Software ist nach deutschem Recht 


ausgeschlossen (vgl. § 29 Abs. 1 UrhG). 


 


Dabei treten vor allem folgende Sachverhaltsgestaltungen auf: 


- Softwareauftragsentwicklung im Rahmen eines Dienstvertrages, 


- Softwareauftragsentwicklung im Rahmen eines Werkvertrages mit Einräumung 


umfassender, exklusiver, zeitlich und räumlich unbeschränkter sowie unwiderruflicher 


Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Software, 


- Erwerb einer Software von einem im Ausland ansässigen Vertragspartner mit 


umfassenden, exklusiven, zeitlich und räumlich unbeschränkten sowie 


unwiderruflichen Nutzungs- und Verwertungsrechten an der Software. 


 


Die Sachverhalte sind nach einheitlichen Grundsätzen (unter 3.) unter Berücksichtigung der 


zum 7. Juni 2021 in Kraft getretenen Änderungen des Urhebergesetzes (unter 2.) zu 


beurteilen. 


 


2. Reform des UrhG 


Mit der Änderung des UrhG zum 7. Juni 2021 sind u. a. die §§ 32a und 41 UrhG in den 


Katalog der nicht auf Computerprogramme anzuwendenden Vorschriften aufgenommen 


worden (§ 69a UrhG).  


 


 § 32a UrhG regelt die „weitere Beteiligung des Urhebers“ und räumt diesem ein 


unabdingbares Recht auf weitere (finanzielle) Beteiligung (Vertragsanpassung) in 


Fällen ein, in denen sich die vereinbarte Gegenleistung als unverhältnismäßig niedrig 


im Vergleich zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werkes erweist. Bei 


Übertragung des Nutzungsrechts sind auch Dritte dem Urheber gegenüber in gleicher 


Weise verpflichtet. Ein Verzicht auf diese Ansprüche im Voraus ist ausgeschlossen. 


Mit der angeordneten Nichtanwendung dieser Vorschrift gibt es für den Urheber-


rechtsinhaber bei Computerprogrammen keine Möglichkeit einer Nachforderung unter 


Berufung auf § 32a UrhG.  


 


 § 41 UrhG räumt dem Urheber gegenüber dem Nutzungsberechtigten das Recht ein, 


die Ausschließlichkeit des Nutzungsrechts oder das Nutzungsrecht insgesamt 


zurückzurufen, wenn der Nutzungsberechtigte es nicht ausübt. Auch diese Vorschrift 


wird nicht mehr auf Computerprogramme angewendet. 


 


  







 


 


Seite 3 Die urheberrechtlichen Besonderheiten im Verhältnis zu anderen Schutzrechten bestehen 


darüber hinaus aber weiter fort. Das Urheberrecht bleibt als höchstpersönliches Recht 


weiterhin nicht übertragbar und ist auch nicht auftrennbar, da das beim Urheber 


fortbestehende Urheberrecht den Inhalt des Nutzungsrechts bestimmt. 


 


3. Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG 


Bei Verträgen über die Entwicklung von Software, auf die deutsches Recht Anwendung findet 


(zur Anwendbarkeit deutschen Rechts vgl. §§ 120 – 122 UrhG, insbesondere § 121 Abs. 1 


UrhG), kann je nach Gestaltung des Vertrages und dessen tatsächlicher Umsetzung eine 


Pflicht zum Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG bestehen. Anwendungsvoraussetzung 


für § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG ist, dass beschränkt steuerpflichtige Einkünfte nach „§ 49 Abs. 1 


Nr. 2, 3, 6 oder 9 EStG“ vorliegen (vgl. zum Vorliegen inländischer Einkünfte bei Software: 


BMF-Schreiben vom 27. Oktober 2017, IV C 5 - S 2300/12/10003 :004, BStBl I S. 1448). Ob 


eine konkrete Pflicht zum Steuereinbehalt besteht, richtet sich nach den folgenden 


Grundsätzen: 


 


3.1 Grundsätze 


§ 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG erfasst nur Einkünfte im Zusammenhang mit Vergütungen für die 


„Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten“. Dabei ist eine zeitlich 


begrenzte Überlassung von Rechten und damit eine Nutzungsüberlassung auch dann zu 


bejahen, wenn bei Abschluss des Vertrags ungewiss ist, ob und wann die Überlassung zur 


Nutzung endet (BFH vom 1. Dezember 1982, I B 11/82, BStBl II 198, S. 367), nicht jedoch, 


wenn das Nutzungsrecht dem durch den Vertrag Berechtigten mit Gewissheit endgültig 


verbleibt (BFH vom 27. Februar 1976 III R 64/74, BFHE 119, 77, BStBl II 1976, 529), oder 


ein Rückfall kraft Vertrags nicht in Betracht kommt (BFH vom 1. Dezember 1982 I B 11/82, 


BFHE 137, 178, BStBl II 1983, 367). Ein Nutzungsrecht wird hiernach dann nicht 


„überlassen“, wenn es veräußert wird (BMF-Schreiben vom 25. November 2010,  


IV C 3 - S 2303/09/10002, BStBl I S. 1350 Rz 23, BFH vom 16. Mai 2001, I R 64/99, BFHE 


196, 210, BStBl II 2003, 641). Dem ist gleichzustellen, dass sich ein überlassenes Recht 


während der eingeräumten Nutzung wirtschaftlich vollständig verbraucht, wie z. B. bei einem 


veranstaltungs- oder werbekampagnenbezogenen Recht (BMF-Schreiben vom 25. November 


2010, IV C 3 - S 2303/09/10002, BStBl I S. 1350 Rz 24). Die Frage, ob es sich um eine 


zeitlich begrenzte oder um eine endgültige Überlassung von Rechten handelt, ist nach dem 


Vertrag und damit nach den Verhältnissen zu beurteilen, wie sie sich bei Abschluss des 


Vertrags darstellen. Der Vertrag ist die Rechtsgrundlage für die Überlassung der Rechte und 


bestimmt deshalb auch die Rechtsnatur der Überlassung (BFH vom 7. Dezember 1977 I R 


54/75, BFHE 124, 175, BStBl II 1978, 355). 


 


Unter Berücksichtigung der urheberrechtlichen Besonderheiten gilt für Softwareauftrags-


entwicklung Folgendes: 







 


 


Seite 4 3.2 Entstehung des Urheberrechts 


Das Urheberrecht entsteht zunächst bei dem oder den Schöpfer/n des Werks (vgl. § 7 UrhG). 


Im Fall der Auftragsentwicklung von Software sind dies in der Regel die Personen, die die 


Software programmiert und damit geschaffen haben. 


 


3.3 Rechtekauf bei Urheberrechten rechtlich nicht möglich 


Die Übertragung des Urheberrechts vom Schöpfer des Werks ist ausgeschlossen (vgl. § 29 


Abs. 1 UrhG). Damit sind unter deutschem Recht ein Kauf der Urheberrechte und eine daraus 


folgende endgültige Nutzungsüberlassung weiterhin rechtlich ausgeschlossen. 


 


3.4 Wirtschaftlicher Rechtekauf (steuerrechtliche Betrachtungsweise) 


Nach Inkrafttreten der Neuregelung des § 69a UrhG ist ein endgültiger wirtschaftlicher 


Übergang des Urheberrechts in Form eines sogenannten wirtschaftlichen Rechtekaufs (§ 39 


Abs. 2 Nr. 1 AO) grundsätzlich möglich. Damit besteht – abhängig von der jeweiligen 


(Vertrags-)Gestaltung im Einzelfall – die Möglichkeit, dass nicht lediglich eine zeitlich 


befristete Nutzungsüberlassung, sondern eine endgültige Nutzungsüberlassung vorliegt und 


keine Steuerabzugsverpflichtung aufgrund von § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG besteht. 


 


Nach § 69a Abs. 5 UrhG finden § 32a UrhG und § 41 UrhG für Computerprogramme keine 


Anwendung mehr. Damit verbleiben dem Urheber jedenfalls bei Einräumung umfassender, 


exklusiver, zeitlich und räumlich unbeschränkter sowie unwiderruflicher Nutzungs- und 


Verwertungsrechte an der Software keine wirtschaftlich werthaltigen Positionen. Eine 


endgültige Nutzungsüberlassung ist unter Berücksichtigung der o. g. Grundsätze 


wirtschaftlich betrachtet möglich. Für die Beurteilung des konkreten Falles kommt es auf die 


vertragliche Ausgestaltung im Einzelfall an. 


 


3.5 Abgrenzungskriterien 


Für die Abgrenzung zwischen einem wirtschaftlichen Rechtekauf auf der einen und einer 


befristeten Nutzungsüberlassung verbunden mit der Verpflichtung zum Steuerabzug nach 


§ 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG auf der anderen Seite sind für Urheberrecht an Software die 


folgenden nicht abschließenden Kriterien anzuwenden: 


 


Ein wirtschaftlicher Rechtekauf kommt mit Blick auf Urheberrechte nur in Betracht, wenn der 


Vertrag die Einräumung umfassender, exklusiver und zeitlich unbeschränkter sowie 


unwiderruflicher Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Software vorsieht. Die 


Voraussetzungen müssen in der Regel kumulativ vorliegen. Soweit und solange beim Urheber 


oder bei anderen (ausländischen) Personen und Gesellschaften aufgrund des geschlossenen 


Vertrages Rechte verbleiben, die sich aus dem Urheberrecht ergeben und die über einen 


eigenen wirtschaftlichen Wert verfügen, ist ein wirtschaftlicher Rechtekauf regelmäßig 


ausgeschlossen. 
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Exemplarisch kann ein wirtschaftlicher Rechtekauf bei Urheberrechten ausgeschlossen sein, 


wenn  


- dem Urheber oder einer anderen (ausländischen) Person oder Gesellschaft Rechte auf 


eine weitere (finanzielle) Beteiligung (Vertragsanpassung) in Fällen eingeräumt 


werden, in denen sich die vereinbarte Gegenleistung als unverhältnismäßig niedrig im 


Vergleich zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werkes erweist,  


- beim Urheber oder anderen (ausländischen) Personen oder Gesellschaften Rechte an 


einer Zweitverwertung des Werkes verbleiben. Dies ist auch dann gegeben, wenn 


diese erst nach dem Ablauf einer gewissen Zeit zulässig ist, 


- die Überlassung in zeitlicher Hinsicht beschränkt ist. Eine solche Beschränkung kann 


auch dann vorliegen, wenn diese nur durch den Eintritt weiterer Bedingungen entsteht, 


- dem Urheber oder anderen (ausländischen) Personen oder Gesellschaften Rechte zum 


Widerruf der Überlassung zustehen. Dafür ist unerheblich, ob diese nur in konkreten 


(vorher definierten) Einzelfällen bestehen, da hierdurch die wirtschaftlichen 


Nutzungsrechte in der Regel nicht umfassend übertragen werden, 


- einzelne Ausschnitte der Gesamtheit der Nutzungs- und Verwertungsrechte durch den 


Urheber oder andere (ausländische) Personen oder Gesellschaften zurückbehalten 


werden. Dies ist schon dann gegeben, wenn die Ausübung bestimmter Nutzungs- und 


Verwertungsrechte von der Zustimmung des Urhebers oder anderer (ausländischer) 


Personen oder Gesellschaften abhängig gemacht wird.  


 


Für die Beurteilung der Abgrenzungskriterien ist dabei unerheblich, ob sich Rechte des 


Urhebers oder anderer (ausländischer) Personen oder Gesellschaften aus dem Vertrag selbst 


oder aus dem im konkreten Einzelfall anzuwendenden Recht eines anderen Staates ergeben. 


 


Bestehen bei der Anwendung der genannten Kriterien Zweifel, ob eine Verpflichtung zum 


Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG besteht, ist der Steuerabzug zur Vermeidung eines 


Haftungsrisikos durchzuführen (vgl. hierzu: BMF-Schreiben vom 25. November 2010,  


IV C 3 - S 2303/09/10002, BStBl I S. 1350, Tz. 1.4). 


 


Aufgrund der Besonderheiten des Urheberrechts sind die Abgrenzungskriterien nicht auf 


andere Schutzrechte übertragbar. 


 


3.6 Tatsächliche Umsetzung 


Notwendige Voraussetzung für die Beurteilung einer Steuerabzugsverpflichtung nach 


§ 50a EStG ist, dass die tatsächliche Durchführung der Verträge dem vertraglich vereinbarten 


entspricht. Unerheblich ist aber, wenn nach dem Vertrag zurückbehaltene, wirtschaftlich 


werthaltige Rechte des Urhebers oder einer anderen Person an diesem Recht, tatsächlich nicht 







 


 


Seite 6 ausgeübt werden. Für die Beurteilung ob eine zeitlich befristete oder eine endgültige Rechte-


überlassung vorliegt, genügt die potenzielle Möglichkeit der nachträglichen Geltendmachung 


von Rechten aus dem Urheberrecht. 


 


3.7 Entwicklung durch Mitarbeiter im Ausland (§ 69b UrhG) 


Für die Beurteilung, ob eine Steuerabzugsverpflichtung nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG besteht, 


ist unerheblich, ob sich der ausländische Auftragnehmer zur Entwicklung der Software 


Arbeitnehmern bedient. Nach § 69b Abs. 1 UrhG gilt, dass bei einer von einem Arbeitnehmer 


in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen seines Arbeitgebers 


geschaffenen Software ausschließlich der Arbeitgeber zur Ausübung aller vermögens-


rechtlichen Befugnisse an dem Computerprogramm berechtigt ist. Die vermögensrechtliche 


Position entsteht damit weiterhin im Ausland, sodass keine abweichende Beurteilung 


angezeigt ist. Es kommt auf die Beurteilung des Überlassungsvorgangs nach Deutschland an. 


 


3.8 Mehrstufige Vertragsverhältnisse 


Ein mehrstufiges Vertragsverhältnis ist gegeben, wenn vor der Überlassung der Nutzungs- 


und Verwertungsrechte eine oder mehrere Nutzungsüberlassungen im Ausland stattfinden. 


Exemplarisch ist hierfür der Einsatz von Subunternehmen durch den Auftragnehmer im 


Ausland.  


 


Zur Beurteilung dieser Vertragsverhältnisse ist jede einzelne Stufe nach den oben dargelegten 


Grundsätzen zu prüfen und auf jeder Stufe festzustellen, ob ein wirtschaftlicher Rechtekauf 


des Urheberrechts vorliegt oder eine zeitlich befristete Nutzungsüberlassung. Liegt auf einer 


der zu prüfenden Stufen lediglich eine zeitlich befristete Nutzungsüberlassung vor, scheidet 


ein wirtschaftlicher Rechtekauf und damit eine endgültige Nutzungsüberlassung bei allen 


nachgelagerten Nutzungsüberlassungen aus. Die endgültige Nutzungsüberlassung eines 


lediglich zeitlich befristet überlassenen Rechts ist ausgeschlossen. Zwar kann der 


Überlassende seine wirtschaftlich werthaltige Rechtsposition vollständig aufgeben, da auf der 


vorherigen Stufe aber wirtschaftlich werthaltige Rechtspositionen verblieben sind, ist das 


Entstehen der vollen wirtschaftlichen Position beim „Erwerber“ von vorneherein 


ausgeschlossen.  


 


3.9 Gemischte Verträge 


Die Grundsätze zur Behandlung von gemischten Verträgen bei Software sind anzuwenden 


(vgl. hierzu: BMF-Schreiben vom 27. Oktober 2017, IV C 5 - S 2300/12/10003 :004, BStBl I 


S. 1448, Tz. I. 3. d)). 


 


3.10 Höhe des Steuereinbehalts 


Soweit nach den unter 3. dargestellten Grundsätzen eine Steuerabzugsverpflichtung nach 


§ 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG besteht, unterliegt dem Steuerabzug grundsätzlich der volle Betrag 







 


 


Seite 7 der Einnahmen, es sei denn, es ist eine Aufteilung vorzunehmen. Betriebsausgaben oder 


Werbungskosten des Vergütungsgläubigers können nur von den Einnahmen abgezogen 


werden, wenn die Voraussetzungen des BMF-Schreibens vom 17. Juni 2014, 


IV C 3 - S 2303/10/10002 :001, BStBl I S. 887 erfüllt sind (vgl. BMF-Schreiben  


vom 27. Oktober 2017, IV C 5 - S 2300/12/10003 :004, BStBl I S. 1448, Tz. I. 2.). 


 


4. Freistellung und Entlastung 


Bei Bestehen einer Steuerabzugsverpflichtung nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG, gelten für die 


Erteilung von Freistellungsbescheinigungen und die Entlastung vom Steuerabzug die 


allgemeinen Grundsätze. 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 


Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 


(http://bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen – Steuern – Steuerarten – 


Einkommensteuer zur Ansicht und zum Abruf bereit. 


 


Im Auftrag 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
29. März 2022 


- E-Mail-Verteiler U1 -
- E-Mail-Verteiler U2 -


BETREFF Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern; 
Klärung weiterer Fragen zum BMF-Schreiben vom 8. Juli 2021 (BStBl I S. 919) 


GZ III C 2 - S 7104/19/10001 :005 
DOK 2022/0096963 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 


Mit BMF-Schreiben vom 8. Juli 2021 (BStBl I S. 919) haben die obersten Finanzbehörden 
des Bundes und der Länder geregelt, wann die Tätigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds als 
unternehmerisch bzw. nichtunternehmerisch zu beurteilen ist. Aus der Praxis sind zu diesem 
Themenkomplex weitere Fragen an die Finanzverwaltung herangetragen worden. 


II. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird im Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der 
zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 15. März 2022- III C 3- S 7133/21/10001 :001 
(2022/0210621), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, in Abschnitt 2.2 der Absatz 3a wie folgt 
geändert: 


1. In Satz 5 wird das Wort „Kalenderjahr“ durch die Worte „Geschäftsjahr der 
Gesellschaft“ ersetzt. 


2. Nach Satz 6 werden folgende Sätze 7 bis 11 eingefügt: 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de





 
    


  
  


    
 


  
   


 
  


   
    


   
 


 
 


   
 


   
 


   
 


    
 


 
 


   
 


    
  


   
  


 
  


 
 


 
 


 
 


 
 


Seite 2 „7Bei der Prüfung, ob die variablen Bestandteile im Geschäftsjahr der Gesellschaft
mindestens 10 % der gesamten Vergütung, einschließlich erhaltener 
Aufwandsentschädigungen betragen, sind nur die Vergütungsbestandteile zu 
berücksichtigen, die für Leistungen gezahlt werden, die in dem betreffenden 
Geschäftsjahr der Gesellschaft ausgeführt werden. 8Maßgeblicher 
Leistungszeitpunkt für die allgemeine Tätigkeit des Aufsichtsratsmitglieds ist der
Ablauf des Geschäftsjahrs der Gesellschaft. 9Erhält ein Aufsichtsratsmitglied für die 
tatsächliche Teilnahme an einer Aufsichtsratssitzung Auslagenersatz und 
Sitzungsgeld, ist der maßgebliche Leistungszeitpunkt der Tag der 
Aufsichtsratssitzung. 10In die Prüfung der 10 %-Grenze sind als variable 
Vergütungsbestandteile die Sitzungsgelder im Sinne des Satzes 4 aller geplanten
Sitzungen eines Geschäftsjahrs der Gesellschaft, unabhängig von der tatsächlichen 
Teilnahme des Aufsichtsratsmitglieds, mit einzubeziehen. 11Maßgeblicher Zeitpunkt
für die Prüfung der 10 %-Grenze ist der Beginn des Geschäftsjahrs der Gesellschaft;
nachträgliche Änderungen bleiben unberücksichtigt.“ 


3. Die bisherigen Sätze 7 bis 13 werden die neuen Sätze 12 bis 18. 


4. In Satz 12 wird die Angabe „Sätze 1 bis 6“ durch die Angabe „Sätze 1 bis 11“ ersetzt. 


5. In Satz 17 wird die Angabe „Satz 11“ durch die Angabe „Satz 16“ ersetzt. 


6. In Satz 18 wird die Angabe „Sätze 1 bis 12“ durch die Angabe „Sätze 1 bis 17“ ersetzt. 


III. 


Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird es – auch für Zwecke des 
Vorsteuerabzugs – nicht beanstandet, wenn die bis zur Aufhebung durch das BMF-Schreiben 
vom 8. Juli 2021 (a.a.O.) geltenden Regelungen in Abschnitt 2.2. Abs. 2 Satz 7 und Abs. 3 
Satz 1 UStAE auf Leistungen angewendet werden, die in einem Geschäftsjahr der 
Gesellschaft ausgeführt worden sind, das vor dem 1. Januar 2022 begonnen hat. 


Es wird ebenfalls nicht beanstandet, wenn ein Beamter oder ein politischer Mandatsträger, der 
eine Tätigkeit als Mitglied eines Aufsichts- oder Verwaltungsrats nicht lediglich aufgrund 
seiner gesellschaftlichen oder politischen Stellung, sondern aufgrund unmittelbarer 
Verknüpfung mit seinem Amt ausübt, trotz eines vorliegenden Vergütungsrisikos insoweit für 
Umsätze, die in einem Geschäftsjahr der Gesellschaft ausgeführt worden sind, das vor dem 
1. Januar 2022 begonnen hat, als nicht selbstständig im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG 
tätig beurteilt wird. 







 
  


  
  


  
  


 
 
 


  
 


 
  


 
 


 


Seite 3 Die Rechtsauffassung aus dem BMF-Schreiben vom 15. September 1980, IV A 2-S 7270-
6/80 wird nicht weiter aufrechterhalten. Für Geschäftsjahre der Gesellschaft, die vor dem 
1. Januar 2022 enden, wird es nicht beanstandet, wenn als Leistungszeitpunkt für die 
allgemeine Tätigkeit als Mitglied eines Aufsichtsrats die Teilnahme an der 
Hauptversammlung mit dem Ziel der Entlastung zu Grunde gelegt wird. 


IV. 


Die Anwendungsregelungen dieses BMF-Schreibens ersetzen die Anwendungsregelungen des 
BMF-Schreibens vom 8. Juli 2021, BStBl I S. 919. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 
















